
 

  

S 5 U 40/16

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Unfallversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Benzol

Benzolexposition
Berufskrankheit
BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV
Expositionszeitraum
Geschäftsführer
Gesetzliche Unfallversicherung
multiples Myelom
ppm-Benzoljahre
Rentenausschuss
sachliche Unzuständigkeit des
Rentenausschusses gem. § 36a Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 SGB 4

Leitsätze 1. Weist die dem Geschäftsführer
unterstehende Verwaltung dem
Rentenausschuss im Einzelfall
Entscheidungen außerhalb seiner in der
Satzung geregelten Zuständigkeit zu und
entscheidet der Rentenausschuss
daraufhin als unzuständige
Ausgangsbehörde anstelle des
Geschäftsführers (als Ausgangsbehörde),
ist es angesichts der Besonderheiten der
Zuständigkeits- und Verfahrensgestaltung
der Rentenausschüsse angezeigt, diesen
Fehler abweichend von anderen
Fallgestaltungen der sachlichen
Zuständigkeit wie einen sonstigen
Verfahrensfehler im Sinne des § 42 Satz 1
SGB X zu beurteilen. Damit kommt eine
Aufhebung des formell rechtswidrigen
Verwaltungsaktes nicht in Betracht, wenn
offensichtlich ist, dass die Verletzung die
Entscheidung in der Sache nicht
beeinflusst hat.
2. Zu den arbeitstechnischen
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Voraussetzungen einer BK Nr. 1318 der
Anlage 1 zur BKV

Normenkette BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV
SGB IV § 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
SGB VII § 9 Abs. 1
SGB X § 42 Abs. 1 Satz 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 U 40/16
Datum 03.08.2017

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 322/17
Datum 04.01.2023

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom
03.08.2017 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob der KlÃ¤ger Anspruch auf Feststellung einer
Berufskrankheit (BK) Nr. 1318 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung
(BKV) â�� Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen
Systems durch Benzol â�� wegen eines Multiplen Myeloms hat.

Der 1956 geborene KlÃ¤ger absolvierte nach seinem Hauptschulabschluss 1971
erfolgreich eine Lehre zum Drucker, arbeitete bis Mai 1996 in diesem Beruf und war
nach lÃ¤ngerer Krankheitszeit (16.05.1996 bis 28.02.1997) und Umschulung zum
Industriekaufmann (01.03.1997 bis 08.04.1998) nach eigenen Angaben vom
01.03.1999 bis 31.10.2008 â�� mit Unterbrechungen durch Zeiten der
Arbeitslosigkeit und des Sozialleistungsbezugs â�� als kaufmÃ¤nnischer
Angestellter im AuÃ�endienst bei der Firma W (K) beschÃ¤ftigt. Ab 01.01.2010
bezog der KlÃ¤ger Rente der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV); bis
20.03.2014 Ã¼bte er eine geringfÃ¼gige BeschÃ¤ftigung (Domaufsicht) aus.
Beruflichen Kontakt mit Benzol hatte der KlÃ¤ger wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeiten als
Drucker.
Aus den Unterlagen ergeben sich zusammenfassend folgende Angaben zu
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BeschÃ¤ftigungen des KlÃ¤gers als Drucker:
â�� vom 01.09.1971 oder 05.09.1971 bis 31.08.1974:
Lehre als Drucker bei der M Druck und Verlag GmbH (M), F
(Das Datum 05.09.1971 nannte der KlÃ¤ger im Fragebogen zur BK Nr. 1302 vom
30.07.1995.)
â�� vom 02.09.1974 bis 31.03.1976 und (nach Wehrdienst) vom 13.11.1978 bis
31.12.1980:
Drucker und Druckformenhersteller bei M, F
â�� vom 01.01.1981 bis 11.04.1986:
Drucker bei der S Druck GmbH & Co. KG, H
â�� vom 14.04.1986 bis 31.12.1986:
Arbeitsvorbereiter bei der H Offsetdruck GmbH, N
(nach Arbeitslosigkeit vom 10.01. bis 21.03.1987)
â�� vom 23.03.1987 bis 22.07.1988 (arbeitsunfÃ¤hig ab 21.06.1988 u.a. wegen
Bandscheibenproblemen):
Weiterbildung und Arbeit als Druckvorlagenhersteller fÃ¼r die B GmbH, N1
(nach Bezug von Sozialleistungen bei Krankheit bis 31.10.1988)
â�� vom 01.11. bis 29.11.1988:
Druckvorlagenhersteller fÃ¼r B GmbH, N1
(nach Zeiten der Arbeitslosigkeit und des Krankgeldbezugs wegen
Bandscheibenleidens/-operation L 5/S1 bei Wurzelreizsyndrom S 1 vom 10.11.1988
bis 28.02.1989)
â�� vom 01.03.1989 bis 15.05.1996:
Arbeit im Siebdruckbereich der Firma B und V Filmdruck, A
(TÃ¤tigkeiten laut Fragebogen vom 30.07.1995: Schablonen herstellen, montieren,
Maschinen einrichten, Kontakt mit Kleber, HÃ¤rter, Farben, LÃ¶semittel,
Entfettungsmittel, Entwickler)
Auf den Versicherungsverlauf der DRV vom 29.08.2014, die Auskunft der AOK
Bayern â�� Die Gesundheitskasse vom 31.07.1995 sowie die FragebÃ¶gen des
KlÃ¤gers vom 30.07.1995 und vom 28.07.2014 wird verwiesen.

Bereits 1995 hatte die RechtsvorgÃ¤ngerin der Beklagten (im Folgenden ebenfalls
bezeichnet als Beklagte) Ermittlungen zum Vorliegen von Berufskrankheiten des
KlÃ¤gers durchgefÃ¼hrt aufgrund der Verdachtsanzeige des Neurologen und
Psychiaters M vom 30.05.1995 wegen Verdachts auf (V.a.) eine leichte
sensomotorische periphere Neuropathie. Der KlÃ¤ger habe berichtet, dass er bis
1989 keinerlei gesundheitliche Probleme gehabt habe, seit 1989 bei der Arbeit im
Siebdruckbereich Kontakt mit LÃ¶semitteln und Zweikomponentenkleber habe und
seit zwei bzw. drei Jahren ein gelegentliches TaubheitsgefÃ¼hl und
GefÃ¼hlsstÃ¶rungen in beiden Beinen, trockene rissige HÃ¤nde, zunehmende
Abgeschlagenheit und MÃ¼digkeit, RÃ¤usperzwang, gehÃ¤ufte Halsbeschwerden
(GlobusgefÃ¼hl), Kopfschmerzen und erhÃ¶hte Leberwerte habe (vgl. Arztbrief des
Institutes fÃ¼r Arbeitsmedizin der L-UniversitÃ¤t M vom 04.05.1995, Fragebogen
des KlÃ¤gers vom 30.07.1995, Fragebogen des KlÃ¤gers vom 06.07.1995 wegen
Antrags auf berufliche Rehabilitation). Als Beschwerdeursache sah der KlÃ¤ger die
schlechten Arbeitsbedingungen bei der Fa. V. Eine LÃ¼ftung gebe es erst seit 1994
oder 1995; diese sei aber fÃ¼r LÃ¶semittelabsaugung nicht geeignet. Trotz Anfrage
habe er nicht die erbetene Atemschutzmaske bei Siebbespannung und
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Siebentschichtung erhalten. Vor Messungen des Gewerbeaufsichtsamts sei
ausgiebig gelÃ¼ftet worden. Er sehe einen Zusammenhang zwischen seiner BK-
Anzeige und der KÃ¼ndigung der Fa. V im April 1996 (vgl.
WiderspruchsbegrÃ¼ndung des KlÃ¤gers vom 20.03.1997).

Auf die beigezogenen Unterlagen der behandelnden Ã�rzte des KlÃ¤gers sowie auf
die Unterlagen des Gewerbeaufsichtsamtes mit orts- bzw. personenbezogenen
Messungen am Arbeitsplatz bei der Fa. V 1992, 1993 und 1995 wird verwiesen;
auffÃ¤llige Messwerte fÃ¼r Benzol und Chlorbenzol wurden nicht festgestellt, die
Werte fÃ¼r Aceton und Ethylacetat lagen weit unter den MAK-Werten, also den
Werten der maximal zulÃ¤ssigen Arbeitsplatzkonzentration (Aceton 5 ml/m3 bei
MAK 500 ml/m3 und aktuellem Arbeitsplatzgrenzwert 500 ml/ m3; Ethylacetat 8
ml/m3 bei MAK 400 ml/m3 und aktuellem AGW 200 ml/m3; vgl. Grenzwertreport im
IFA-Report 1/2022).
Auf die SicherheitsdatenblÃ¤tter der verwendeten LÃ¶semittel und HÃ¤rter â��
Seriprep und Seristrip Powder der S1 GmbH sowie Kiwobond 933 rapid und HÃ¤rter
933 rapid der K und W GmbH wird Bezug genommen.

Nach Betriebsbesichtigung am 26.11.1993 durch die Ã�rztin des
Gewerbeaufsichtsamtes H und P wurde der Fa. V mit Bescheid vom 28.01.1994 u.a.
aufgegeben, fÃ¼r das Unter- und Obergeschoss der Druckerei eine
lÃ¼ftungstechnische Anlage einzurichten, die den Forderungen der
ArbeitsstÃ¤ttenrichtlinien ASR 5 LÃ¼ftung entsprach, und den Lagerraum fÃ¼r
brennbare FlÃ¼ssigkeiten (Farben und LÃ¶semittel) unter der Decke und in
BodennÃ¤he mit ins Freie fÃ¼hrende, verschlieÃ�bare LÃ¼ftungsÃ¶ffnungen zu
versehen, mit Fristsetzung bis 15.03.1994.

S (Institut und Poliklinik fÃ¼r Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin E) schloss im
neurologisch-psychiatrischem Gutachten vom 19.09.1996 (Eingangsdatum) eine
Polyneuropathie des KlÃ¤gers mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Eine
hirnorganische BeeintrÃ¤chtigung sei nicht nachweisbar. Am ehesten liege eine
SomatisierungsstÃ¶rung mit deutlicher depressiver Komponente vor.
L, Internist, Umwelt-, Arbeits- und Sozialmediziner, verneinte nach ambulanten
Untersuchungen des KlÃ¤gers vom 9. bis 11.04.1996 sowie stationÃ¤ren
Untersuchungen vom 29. bis 30.10.1996 einschlieÃ�lich Provokationstests mit
Exposition gegenÃ¼ber den vom KlÃ¤ger angeschuldigten Arbeitsstoffen der Fa. K
und W das Vorliegen einer Berufskrankheit, insbesondere einer BK Nr. 1302 oder
1315. Eine berufsbedingte SchÃ¤digung des Nervensystems oder der Leber schloss
L ebenso aus wie eine BK Nr. 1315 der Anlage 1 zur BKV. Von L veranlasste Bio-
Monitoring-Untersuchungen des KlÃ¤gers im April 1996 ergaben Blutwerte fÃ¼r
Benzol, Ethylbenzol, Propylbenzol, Styrol und Xylol unterhalb der Nachweisgrenze
und fÃ¼r Toluol weit unter dem Biologischem Arbeitsplatz-Toleranz-Wert (BAT-Wert)
(9,02 Âµg/l bei 1000 Âµg/l und aktuellem Biologischem Grenzwert fÃ¼r Toluol im
Blut von 600 Âµg/l, vgl. Grenzwertreport, IFA-Report 1/2022).

Nachdem die GewerbeÃ¤rztin H dieser Beurteilung zugestimmt hatte
(Stellungnahme vom 11.12.1996), lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
25.02.1997 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 16.04.1997 die
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Anerkennung einer BK Nr. 1302 (Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe)
und Nr. 1315 (Erkrankungen durch Isocyanate) der Anlage 1 zur BKV ab. Die
dagegen gerichtete Klage vor dem Sozialgericht Regensburg (SG) unter dem Az. S 4
U 175/97 nahm der KlÃ¤ger im Juli 1997 zurÃ¼ck.

Mit Schreiben vom 12.05.2014 stellte der KlÃ¤ger bei der Beklagten den
streitgegenstÃ¤ndlichen Antrag auf Anerkennung einer BK Nr. 1318 der Anlage 1
zur BKV unter Hinweis auf ein im August 2013 diagnostiziertes Multiples Myelom
(MM) / Plasmozytom und auf seinen tÃ¤glichen beruflichen Kontakt von 1971 bis
1996 mit krebserregenden Stoffen (u.a. benzolhaltige Reiniger, Kleber).

Aus den Ã¤rztlichen Unterlagen ergibt sich, dass der KlÃ¤ger am 26.08.2013 wegen
einer in Laboruntersuchungen des Hausarztes aufgefallenen AnÃ¤mie und
Sturzsenkung bei seit einiger Zeit bestehenden Schmerzen im Bereich des linken
Oberschenkels und der linken Leiste sowie schleichend aufgetretener Kraftlosigkeit
in das Krankenhaus der B, R (B), Klinik fÃ¼r Allgemeine Innere Medizin,
aufgenommen wurde und dass durch weitere Untersuchungen (u.a. CT Pariser
Schema vom 27.08.2013, Knochenmarkzytologie vom 28.08.2013, onkologisches
Konsil vom 29.08.2013, Knochenmarkbiopsie mit Histologie vom 02.09.2013) ein
MM vom Lambda-Leichtkettentyp Stadium I nach Salmon und Durie bzw. ein
Plasmozytom mit Nachweis monoklonaler Gammopathie und Plasmazellinfiltration
des Knochenmarks ohne osteolytische Herde diagnostiziert wurde.
Als weitere Diagnosen genannt wurden ein Bandscheibenprolaps L 4/5 mit
passagerer Kraftminderung, ein Zustand nach (Z.n.) multiplen
Bandscheibenoperationen, V.a. Meralgia paraesthetica, eine RefluxÃ¶sphagitis II ,
Z.n. Gastritis mit RefluxÃ¶sophagitis (2006), Abtragung zweier Polypen (Coecum
und Colon transversum), Z.n. Erysipel des rechten Unterschenkels (Mai 2012),
arterielle Hypertonie, chronische Prurigo (= Hauterkrankung mit juckenden
HautknÃ¶tchen), ein depressives Syndrom, eine gemischte HyperlipidÃ¤mie, eine
Steatosis hepatis (Fettleber), eine vorbeschriebene atypische Nierenzyste links, Z.n.
Borreliose 1993 mit antibiotischer Therapie und Ausschluss einer Neuroborreliose
(12/2006) , Z.n. NasennebenhÃ¶hlenoperation und Septumrevision (12/2013) (vgl.
Arztbrief des B zum Aufenthalt des KlÃ¤gers vom 26.08. bis 31.08.2013).
WÃ¤hrend bei Erstvorstellung in der hÃ¤matoonkologischen Klinik des B am
09.09.2013 kein akuter Handlungsbedarf gesehen wurde, erfolgte ab Januar 2014
bei Anstieg des Paraproteins und progredienten ParÃ¤sthesien und Kraftlosigkeit
Einleitung einer Chemo-/ Immuntherapie (vgl. Arztbriefe des B â�� Klinik fÃ¼r
Onkologie und HÃ¤matologie â�� vom 16.09.2013, vom 27.01.2014 und vom
16.04.2014).

Die Beklagte holte AuskÃ¼nfte der BKK W vom 20.08.2014 und der frÃ¼heren
Arbeitgeber des KlÃ¤gers ein und zog Ã¤rztliche Unterlagen bei. Die M Druck &
Verlag GmbH teilte am 19.08.2014 mit, dass sie keine Unterlagen mehr Ã¼ber den
KlÃ¤ger habe; die Druckerei sei erst am 01.01.2000 gekauft worden und die
frÃ¼heren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer kÃ¶nnten keine Informationen mehr geben. In der S
Druck GmbH war laut Schreiben vom 28.08.2014 nicht mehr bekannt, in welcher
TÃ¤tigkeit der KlÃ¤ger beschÃ¤ftigt gewesen sei; die Mitarbeiter kÃ¤men nicht mit
benzolhaltigen Stoffen in BerÃ¼hrung.
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Dipl.-Chemiker G vom PrÃ¤ventionsdienst der Beklagten fÃ¼hrte in seiner
Stellungnahme vom 17.09.2014 zur Arbeitsplatzexposition des KlÃ¤gers hinsichtlich
der BK Nr. 1318 zusammenfassend aus, dass der KlÃ¤ger keiner hohen oder gar
extremen BelastungsintensitÃ¤t von Benzol gemÃ¤Ã� den Belastungsgruppen der
wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung fÃ¼r die BK Nr. 1318 ausgesetzt gewesen sei.
BerÃ¼cksichtigt worden seien Angaben des KlÃ¤gers im BK-Verfahren von 1995,
damalige Untersuchungen des Gewerbeaufsichtsamts, telefonische Angaben des
KlÃ¤gers am 15.09.2014 und allgemeine Kenntnisse des PrÃ¤ventionsdienstes zu
TÃ¤tigkeiten im graphischen Gewerbe.
Der KlÃ¤ger habe Folgendes geschildert:
â�� WÃ¤hrend der Buchdruckerlehre (Fa. M) sei er auch in Offsetdruck, Handsatz
und Reprographie eingewiesen worden.
â�� Nach der Lehre habe er bei der Fa. M Druckvorlagen hergestellt und daneben
gedruckt.
â�� Bei der Fa. S Druck habe er als Drucker gearbeitet.
â�� Bei den Firmen H Offsetdruck und B habe er Druckvorlagen hergestellt; er habe
zur Druckvorstufe gedruckt bzw. bei der Fa. B mit Andruckmaschinen das Druckbild
geprÃ¼ft.
â�� Bei der Fa. V habe er montiert, Schablonen hergestellt und im Siebdruck
gedruckt. HauptsÃ¤chlich sei er in der Siebreinigung, der Siebbe- und
-entschichtung, aber auch an Druckmaschinen eingesetzt worden (Aufkleben des
Druckgewebes auf die Siebdruckrahmen). Laut KlÃ¤ger hÃ¤tten ca. 20 Mitarbeiter
an ca. 10 Halb-, Dreiviertel- und Vollautomaten sowie Handdrucktischen gearbeitet.
Bedruckt worden seien Kunststoffe und Textilien (z.B. T-Shirts).
Als Drucker habe er hauptsÃ¤chlich mit konventionellen, oxidativ trocknenden
Buch- und Bogenoffsetfarben, mit Walzen-, Formen- und Gummituchwaschmitteln,
mit 2-Propanol und mit dem Feuchtwasserzusatz des Offsetdrucks gearbeitet und
daneben in Kleinmengen Antihautmittel, Farbauffrischer, -fresser und -lÃ¶ser,
Plattenreiniger und Gummituchpflegemittel benutzt. Laut KlÃ¤ger seien zum
Reinigen ein blau eingefÃ¤rbtes, leicht fettiges Walzenwaschmittel (Testbenzin) und
ein grÃ¼n eingefÃ¤rbtes, leicht flÃ¼chtiges Spezialbenzin fÃ¼r die Druckformen
bzw. das Gummituch verwendet worden.
G fÃ¼hrte aus, dass nach Kenntnis aus Messungen des Messtechnischen Dienstes
der BG Druck und Papierverarbeitung in der Vergangenheit die Schadstoffbelastung
aufgrund von FlÃ¼chtigkeit und Verbrauchsmengen durch das Spezialbenzin und
daneben durch das 2-Propanol des Offsetdrucks bestimmt worden sei. WÃ¤hrend
das Spezialbenzin Benzol enthalten habe, sei das hÃ¶hersiedende Testbenzin
herstellungsbedingt nahezu benzolfrei gewesen. Durch entaromatisierende
Hydrierverfahren sei der Benzolanteil von Spezialbenzin im Lauf der Jahre verringert
worden. PastÃ¶se Druckfarben seien nahezu benzolfrei gewesen. Andere, insgesamt
wenig zur Schadstoffbelastung einer Druckerei beitragende LÃ¶semittel seien
Ketone, Ester und Chlorkohlenwasserstoffe und nur in geringem Umfang
Benzinkohlenwasserstoffe gewesen.
Kein Benzol wÃ¼rden die fÃ¼r die Druckvorstufe bzw. Druckvorlagenherstellung bei
den Firmen M, H Offsetdruck und B Gravur verwendeten Filme und Entwickler
enthalten, die der KlÃ¤ger angesetzt habe. Auch die (in geringem Umfang)
verwendeten Filmreiniger und Montagekleber seien benzolfrei gewesen.
LÃ¶semittelbasierte Siebdruckfarben wÃ¼rden nur in geringem Umfang die
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aromatischen Kohlenwasserstoffe Toluol, Xylol und Mesitylen, aber kein Benzol
enthalten. Dieselben LÃ¶semittel wÃ¼rden auch zum Reinigen der Drucksiebe
verwendet. Nach Messungen des Gewerbeaufsichtsamts habe der verwendete
Kleber Ethylenacetat und Aceton, aber kein Benzol enthalten. Das Entfetten,
Beschichten und Entschichten der Drucksiebe und das Entfernen der Geisterbilder
erfolge mit wÃ¤ssrigen, naturgemÃ¤Ã� benzolfreien Arbeitsstoffen; dies gelte auch
fÃ¼r die aktenkundigen Produkte Seriprep 102 und Seristrip.
Generell fÃ¼hrte G aus, dass von der ehemaligen BG Druck und Papierverarbeitung
bereits frÃ¼hzeitig der Benzolgehalt in den Arbeitsstoffen begrenzt worden sei. Ab
01.01.1964 sei durch die UnfallverhÃ¼tungsvorschrift â��Druckâ�� VBG 7 fÃ¼r das
Druckgewerbe die HÃ¶chstgrenze fÃ¼r Benzol fÃ¼r Reinigungsmittel auf 0,3%
festgelegt worden. Durch Probenahme in Mitgliederbetrieben und Analyse des
Benzolgehalts sei die Einhaltung der Regeln Ã¼berwacht worden. In der ersten
HÃ¤lfte der 1970er Jahre habe der Benzolgehalt bei 0,2%, in der zweiten HÃ¤lfte bei
0,1% gelegen. Ab 1980 hÃ¤tten die im Druckgewerbe verwendeten Gemische so
geringe Benzolgehalte gehabt, dass bei damals einsetzenden Arbeitsplatz- und
Raumluftmessungen kein Benzol oberhalb der Bestimmungsgrenze des
Messverfahrens gefunden worden sei.
Zwar seien v.a. bei der DruckertÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers bei den Firmen M und S
Offsetdruck Benzinkohlenwasserstoffe mit geringen Benzolgehalten vorhanden
gewesen und weitere Benzolexpositionen seien bei den â�� parallel zur TÃ¤tigkeit
in der Druckvorstufe â�� erfolgten Druckarbeiten bei den Firmen M, H Offsetdruck
und B mÃ¶glich. Allerdings liege die Benzolexposition unter einer hohen oder gar
extremen BelastungsintensitÃ¤t.

Die GewewerbeÃ¤rztin H vom gewerbeÃ¤rztlichen Dienst der Regierung der
Oberpfalz hielt eine berufliche Verursachung des Plasmozytoms des KlÃ¤gers durch
Benzol fÃ¼r nicht wahrscheinlich, da nach der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur
BK Nr. 1318 eine ausreichende Exposition bei extremer BelastungsintensitÃ¤t
Ã¼ber einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren oder bei hoher BelastungsintensitÃ¤t von
6 und mehr Jahren angenommen werde und die Benzolbelastung laut Ermittlungen
des PrÃ¤ventionsdienstes gering gewesen sei. Trotzdem schlug sie die Einholung
einer Stellungnahme zur Einzelfallbeurteilung vor (vgl. Schreiben vom 14.10.2014
und vom 21.11.2014).

Der Arbeitsmediziner, Allergologe und Umweltmediziner W fÃ¼hrte in seiner
beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom 17.03.2015 aus, dass nach den
arbeitstechnischen Ermittlungen beim KlÃ¤ger nur eine geringe berufliche
Benzolexposition zwischen 1971 und 1986 bestanden habe und dass das MM erst
mit zeitlichem Abstand von 27 Jahren (Interimszeit) nach Ende der geringen
beruflichen Benzolexposition festgestellt worden sei.
Aus epidemiologischen Studien ergebe sich aber, dass nach einem Zeitfenster
(Interimszeit) von 15 bzw. maximal 20 Jahren nach Expositionsende nicht mehr von
einem berufsbezogenen Zusammenhang einer lymphohÃ¤matopoetischen
Erkrankung auszugehen sei. Zudem sei der KlÃ¤ger im Alter von 57 Jahren am MM
erkrankt, was dem typischen Erkrankungsalter fÃ¼r ein Non-Hodgkin-Lymphom
(NHL) entspreche, so dass auch kein ungewÃ¶hnlich frÃ¼her Erkrankungseintritt
vorliege. Plasmozytische NHL trÃ¤ten nach dem 40. Lebensjahr auf, mit einem
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HÃ¤ufigkeitsgipfel um das 60. Lebensjahr. Eine Zusammenhangsbegutachtung sei
nicht erforderlich. Gegen eine berufsbezogene Verursachung sprÃ¤chen das
typische Erkrankungsalter, die frÃ¼here niedrige Benzolexposition und die deutlich
lÃ¤ngere Interimszeit.

Mit Bescheid vom 30.04.2015 lehnte die Beklagte durch ihren Rentenausschuss
eine BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV ab (Ziffer 1) und fÃ¼hrte aus (Ziffer 2), dass
keine AnsprÃ¼che auf Leistungen bestÃ¼nden. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte die
Beklagte aus, dass der KlÃ¤ger wÃ¤hrend seiner BerufstÃ¤tigkeit Einwirkungen von
Benzol nicht in einem Umfang ausgesetzt gewesen sei, der geeignet sei, eine
Berufskrankheit zu verursachen. Das diagnostizierte MM sei eine Erkrankung, bei
der keine epidemiologiebasierte orientierende Qualifizierung der fÃ¼r eine
relevante RisikoerhÃ¶hung erforderlichen ExpositionsverhÃ¤ltnisse mÃ¶glich sei.
Ungeachtet der unzureichenden epidemiologischen Erkenntnislage werde laut
wissenschaftlicher BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 eine ausreichende Exposition
bejaht bei extremer BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren
oder bei hoher BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von 6 und mehr Jahren.
Nach den Feststellungen des PrÃ¤ventionsdienstes vom 17.09.2014 habe der
KlÃ¤ger vom 01.09.1971 bis 11.04.1986 Kontakt zu Benzinkohlenwasserstoffen mit
geringem Benzolgehalt gehabt und er habe wÃ¤hrend der TÃ¤tigkeiten bei den
Firmen H Offsetdruck und B Gravur zumindest teilweise in der Druckvorstufe
gedruckt, so dass auch hier Kontakt zu Benzinkohlenwasserstoffen mÃ¶glich
gewesen sei. Die Benzolexposition habe jedoch weit unter einer hohen oder gar
extremen BelastungsintensitÃ¤t im Sinne der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung
gelegen. WÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit fÃ¼r die Fa. V habe der KlÃ¤ger Kontakt zu
Siebdruckfarben und Kleber gehabt, die kein Benzol erhalten hÃ¤tten. Die
arbeitstechnischen Voraussetzungen der BK seien nicht gegeben. Neben der
niedrigen Benzolexposition sprÃ¤chen der Auftritt der Erkrankung erst mehr als 20
Jahre nach Expositionsende und das typische Erkrankungsalter gegen eine
Berufskrankheit.

Dagegen legte der KlÃ¤ger am 27.05.2015 (Eingangsdatum) Widerspruch ein;
bereits im Gutachten von 1996 gebe es Hinweise auf eine Erkrankung des Blutes. Er
fÃ¼hrte aus (Schreiben vom 27.07.2015), dass in den Druckereien eine Vielzahl
giftiger Arbeitsstoffe verwendet worden seien, die wegen anderer geltender
Grenzwerte nicht kennzeichnungspflichtig gewesen seien. Bekanntlich seien in
vielen Mitteln hÃ¶here Dosen enthalten gewesen. Mit Sicherheit stehe das MM in
Zusammenhang mit diesen gesundheitsgefÃ¤hrdenden Stoffen. Vorerkrankungen
hÃ¤tten bereits Hinweise geliefert. Im Gutachten von L 1996 seien schon
AuffÃ¤lligkeiten in Serumwerten und hÃ¤matologischen Werten beschrieben (IgA
Wert, CD 4/ CD 8 Ratio, Lymphozyten 51 %), denen keine Beachtung geschenkt
worden sei. Auch der behandelnde Onkologe sehe einen Zusammenhang zwischen
der Krankheit und den jahrelangen Belastungen. Auf die beigefÃ¼gten Ã¤rztlichen
Unterlagen, u.a. eine beigefÃ¼gte Verdachtsanzeige des Onkologen S1 auf eine BK
Nr. 1318 vom 15.07.2015, wird verwiesen.
W fÃ¼hrte in seiner beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom 28.09.2015 aus, dass
nicht von einem frÃ¼heren Krankheitsbeginn ausgegangen werden kÃ¶nne sei.
Zutreffend habe der KlÃ¤ger zwar aus den Unterlagen eine gering erhÃ¶hte
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Lymphozytenzahl (51%), die ErhÃ¶hung des IgA und eine grenzwertig niedrige CD
4/CD 8 Ratio herausgelesen. Allerdings fÃ¤nden sich im Differentialblutbild sehr
hÃ¤ufig Verschiebungen. HÃ¤ufig seien bei Infektionen mal die Segmentkernigen,
dann die Lymphozyten und die Monozyten erhÃ¶ht, wobei diese Infekte nicht immer
mit verspÃ¼rten Krankheitssymptomen einhergehen mÃ¼ssten. Das IgA kÃ¶nne
bei chronischen Infekten, bei Schleimhautinfektionen, aber auch bei toxisch
aggressiven Prozessen der Leber, Autoimmunerkrankungen etc. erhÃ¶ht sein. Die
CD 4/CD 8 Ratio werde zwar in der Zusammenfassung als grenzwertig niedrig
bewertet, habe aber im Normbereich gelegen. Typische Hinweise fÃ¼r ein MM â��
wie erhÃ¶htes GesamteiweiÃ�, Proteinurie, beschleunigte Blutsenkung, AnÃ¤mie
oder HyperkalziÃ¤mie â�� hÃ¤tten sich 1995 nicht gefunden. Die nur
geringfÃ¼gige Benzolexposition sei ungewÃ¶hnlich niedrig, um ein MM ursÃ¤chlich
zu bedingen. W empfahl, weitere Ã¤rztliche Unterlagen und Laborbefunde zu
ermitteln.

Daraufhin forderte die Beklagte Laborwerte fÃ¼r den Zeitraum 1995 bis 2013 des
B, der Uniklinik R (06/2002, 02/2008, 02/2014 etc.), des Bezirksklinikums R, der Z-
Kliniken (I) und der behandelnden Ã�rzte des KlÃ¤gers (bei B1 von 2005 bis 2014,
G1 â�� Nachfolgerin D â�� von 2000 bis 2001) an.
Nach Auswertung der Unterlagen fÃ¼hrte W in seiner beratungsÃ¤rztlichen
Stellungnahme vom 14.12.2015 aus, dass rÃ¼ckwirkend betrachtet der Beginn der
Erkrankung fÃ¼r Mitte 2012 angenommen werden kÃ¶nne, was das Ergebnis der
Beurteilung aber nicht Ã¤ndere. Ausgangspunkt der Diagnose 2013 seien eine
Sturzsenkung â�� ein typischer Befund eines MM â�� und eine AnÃ¤mie gewesen.
WÃ¤hrend nach den hausÃ¤rztlichen Laborwerten vom 12.07.2011 und 26.01.2012
keine AnÃ¤mie vorgelegen habe, habe rÃ¼ckblickend zumindest ab Februar 2013
ein auffÃ¤lliger Blutbildbefund vorgelegen. Die Blutsenkung sei in den letzten
Jahren nicht regelmÃ¤Ã�ig kontrolliert worden; die am 24.10.2005 dokumentierte
BKS sei normal gewesen.

Daraufhin wies die Beklagte den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom
14.01.2016 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 11.02.2016 Ã¼ber seinen BevollmÃ¤chtigten Klage
beim SG erhoben und die Feststellung einer BK Nr. 1318 beantragt; die auf
Verletztenrente gerichtete Klage hat der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung am 03.08.2017 nicht mehr aufrechterhalten. Die
KlagebegrÃ¼ndung entspricht im Wesentlichen der WiderspruchsbegrÃ¼ndung. In
einer beigefÃ¼gten Ã¤rztlichen Stellungnahme vom 29.01.2016 hat S1, Oberarzt
der Klinik fÃ¼r Onkologie und HÃ¤matologie des B, ausgefÃ¼hrt, dass die
Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung einer BK durch Benzolexposition,
angebracht sei und letztendlich die Frage durch ein
â��medizinisch/arbeitsrechtlichesâ�� Gutachten entschieden werden mÃ¼sse.

Das SG hat Ã¤rztliche Unterlagen und bildgebende Befunde des B beigezogen und
ein Gutachten des Arbeits-, Sozial- und Umweltmediziners T vom 10.05.2016 sowie
auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) ein Gutachten des
Internisten, HÃ¤matologen und Onkologen H1 (Direktor der Klinik fÃ¼r Innere
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Medizin, HÃ¤matologie und Internistische Onkologie der UniversitÃ¤tsklinik R) vom
14.03.2017 eingeholt.

T ist in seinem Gutachten nach Aktenlage vom 10.05.2016 zu dem Ergebnis
gelangt, dass ein Ursachenzusammenhang zwischen der beruflichen
Benzolexposition des KlÃ¤gers und dem MM nicht wahrscheinlich sei und daher
keine BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV vorliege. Das Plasmozytom (MM) sei
erstmals im August 2013 gesichert nachgewiesen. Hauptkriterien der Diagnose
seien der histologische Nachweis eines Myeloms in der Gewebebiopsie, vermehrte
Plasmazellen im Knochenmark, der Nachweis von monoklonalem IgG sowie
Nachweis von Bence-Jones-Protein im Urin. Ob die im Februar 2013 festgestellte
(leichtgradige) AnÃ¤mie bereits Folge des Plasmozytoms gewesen sei, kÃ¶nne
retrospektiv nicht sicher bestÃ¤tigt werden, da eine leichtgradige AnÃ¤mie
zahlreiche Ursachen habe und nicht zu den Haupt- oder Nebenkriterien fÃ¼r die
Diagnose eines Plasmozytoms gehÃ¶re. Weitere beim KlÃ¤ger vorliegende
Erkrankungen wÃ¼rden nicht zu den Krankheitsbildern einer BK Nr. 1318 gehÃ¶ren.
Das Plasmozytom oder MM gehÃ¶re zu den peripheren NHL, trete in der Regel als
systemische Erkrankung auf und sei durch Sekretion eines monoklonalen
Immunglobulins (Paraprotein) gekennzeichnet. MM sei eine Erkrankung des
hÃ¶heren und hohen Lebensalters; der Altersmedian liege bei ca. 65 Jahren. Daher
bedeute die Erkrankung des KlÃ¤gers im Alter von 57 Jahren keine signifikante
zeitliche Vorverlegung der Erkrankungsmanifestation.
Ob Benzol grundsÃ¤tzlich in der Lage sei, ein MM zu verursachen, werde in der
Wissenschaft kontrovers beurteilt. Die wissenschaftliche BegrÃ¼ndung zur BK Nr.
1318 gehe nach Auswertung der epidemiologischen Studienergebnisse davon aus,
dass ein beruflicher Zusammenhang zwischen einer Benzolexposition und
Malignomen des myeloischen und lymphatischen Systems bestehen kÃ¶nne. Dabei
nehme das MM eine Sonderstellung ein, weil es sich aufgrund seiner Seltenheit und
der langen Latenzzeit (Latenzzeit = Zeitspanne zwischen erstmaliger Exposition und
Erstdiagnose) nur sehr schwierig beurteilen lasse. Deswegen sehe die
wissenschaftliche BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Zusammenhangsfrage von MM und
Benzolexposition eine einzelfallbezogene Beurteilung der Expositionsbedingungen
vor. Bejaht werde eine ausreichende Exposition bei einer extremen
BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von 2 bis 5 Jahren oder bei einer
hohen BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von 6 Jahren und mehr.
Diese Schlussfolgerungen der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318
seien nicht unumstritten. Die herangezogenen Studien wÃ¼rden keine statistisch
signifikante RisikoerhÃ¶hung zeigen. Eine Arbeitsgruppe von US-amerikanischen
Epidemiologen (Alexander u.a., 2007) sei unter Auswertung umfangreicher, auch
der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zu Grunde liegender Studien zu einer anderen
Schlussfolgerung gelangt, nÃ¤mlich, dass es kein signifikantes Dosis-Wirkungs-
Muster und keine konsistente RisikoerhÃ¶hung gebe. T hat dazu die Auffassung
vertreten, dass es derzeit nicht die im Sozialrecht geforderte Konsistenz der
wissenschaftlichen Erkenntnisse fÃ¼r eine KausalitÃ¤t zwischen einer
Benzolexposition und einem MM gebe.
Selbst wenn man jedoch der Auffassung in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung
folge, sei ein Ursachenzusammenhang zu verneinen. Zwar kÃ¶nne die
Benzolexposition des KlÃ¤gers als Drucker im Zeitraum 1971 bis 1996 nach den
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Unterlagen nicht exakt benannt werden und der PrÃ¤ventionsdienst habe keine
Berechnung der sogenannten ppm-Benzoljahre vorgenommen. Insgesamt sei aber
davon auszugehen, dass die Exposition weder hohe noch extreme IntensitÃ¤ten
angenommen habe. Die Benzolmessung im Blut im April 1996 sei nicht
aussagekrÃ¤ftig, da die biologische Halbwertszeit von Benzol im Blut sehr kurz sei
und nicht bekannt sei, ob die Probe wÃ¤hrend oder direkt nach Benzolexposition
entnommen worden sei und damit aussagekrÃ¤ftig gewesen sei.
Aus den allgemeinen Arbeitsbedingungen im Gewerbebereich Druck und Papier sei
jedoch abzuleiten, dass beim KlÃ¤ger weder eine hohe noch eine extreme Benzol-
Bela-stungsintensitÃ¤t bestanden habe, die auch nach der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 gefordert werde. Dies ergebe sich auch aus den
2012 von der DGUV verÃ¶ffentlichten Anwendungshinweisen zur retrospektiven
Beurteilung der Benzolexpositionen (sogenanntes IFA Ringbuch Nr. 9105).
Danach sei fÃ¼r den Industrie- und Gewerbebereich â��Druck und Papierâ�� mit
den TÃ¤tigkeiten Einrichten der Druckmaschinen, Ã�berwachung des An- und
Fortdruckes sowie ReinigungstÃ¤tigkeiten fÃ¼r den Zeitraum 1980 bis 1999
festgestellt worden, dass Benzol in der Arbeitsplatzluft bei Messungen nicht habe
nachgewiesen werden kÃ¶nnen. FÃ¼r den Zeitraum vor 1980, fÃ¼r den keine
Messwerte vorlÃ¤gen, sei man auf Angaben zur Zusammensetzung der Produkte
angewiesen, wobei die hier maÃ�geblichen Spezialbenzine nur geringe
Benzolanteile enthalten hÃ¤tten. Mit den in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung
genannten Beispielen fÃ¼r eine extreme oder hohe BelastungsintensitÃ¤t, wie z.B.
im Kfz-Handwerk mit Umgang von Otto-Kraftstoffen, sei die Benzolbelastung des
KlÃ¤gers nicht vergleichbar gewesen.
Im Weiteren hat T ausgefÃ¼hrt, dass bei den von den Berufsgenossenschaften
anerkannten FÃ¤llen der BK Nr. 1318 die durchschnittliche Expositionsdauer 21
Jahre und die mittlere Latenzzeit 35 Jahre betragen habe. Beim KlÃ¤ger sei von
einer Expositionsdauer von rund 23 Jahren und einer Latenzzeit von ca. 32 Jahren
auszugehen, was mit diesen Erfahrungswerten gut in Einklang stehe. Gegen einen
Ursachenzusammenhang spreche aber die sogenannte Interimszeit. Nach
epidemiologischen Studien sei nach einem Intervall von 10 bis 15 Jahren nach
Expositionsende statistisch-epide-miologisch kein erhÃ¶htes Erkrankungsrisiko
mehr nachzuweisen. Die Interimszeit beim KlÃ¤ger betrage aber rund 33 Jahre, da
ab den 1980er Jahren in den Arbeitsmitteln die Benzolanteile so stark reduziert
worden seien, dass sie nicht mehr im nachweisbaren Bereich gelegen hÃ¤tten,
weshalb das Expositionsende 1980 sei.
Insgesamt kÃ¶nne die Anerkennung der BK 1318 im vorliegenden Falle nicht
empfohlen werden. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf das Gutachten und
die beigefÃ¼gten Anlagen verwiesen.

Der auf Antrag des KlÃ¤gers zum SachverstÃ¤ndigen bestellte H1 ist in seinem
Gutachten vom 14.03.2017 nach Untersuchung des KlÃ¤gers am 24.01.2017 zu der
Beurteilung gelangt, dass das MM des KlÃ¤gers wahrscheinlich durch seine
berufliche Benzolexposition verursacht worden sei und dass eine BK Nr. 1318
vorliege.
Beim KlÃ¤ger sei erstmals im August 2013 die asymptomatische Variante des MM
â�� ein sogenanntes â��Smoldering (= schwelendes) Multiple Myeloma (SMM)â��
diagnostiziert worden; die Bezeichnung als â��Plasmozytom Durie/Salmon St. lâ��
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sei terminologisch etwas veraltet. Auch H1 hat ausgefÃ¼hrt, dass die anderen
Diagnosen des KlÃ¤gers nicht zum Krankheitsbild einer BK Nr. 1318 gehÃ¶ren.
Das MM sei durch monoklonale Plasmazellvermehrung im Knochenmark
charakterisiert. Die ErkrankungshÃ¤ufigkeit steige ab dem Alter von 50 Jahren
signifikant an, Erkrankungen vor dem 35. Lebensjahr seien selten. Der Erkrankung
gehe regelhaft eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) voraus,
so dass das primÃ¤re Erkrankungsereignis viel frÃ¼her als bei Erstdiagnose
anzunehmen sei. Die MGUS sei definiert durch den laborchemischen Nachweis
kompletter oder inkompletter monoklonaler Immunglobuline im Serum ohne
klinische Symptomatik. Abweichend von T betrage aufgrund neuester Daten der
Altersmeridian bei MÃ¤nnern 71 Jahre, so dass eine zeitliche Vorverlegung der
Erkrankung als Folge langjÃ¤hriger Benzolexposition nicht ausgeschlossen sei.
Im Weiteren hat auch H1 die widersprÃ¼chliche Studienlage hinsichtlich des
Ursachenzusammenhangs von Benzolexposition und MM erlÃ¤utert. Eine
Kohortenstudie von 2015 (Stenehjem u.a., â��Benzene exposure and risk of
lymphohaematopoietic cancers in 25.000 offshore oil industry workersâ��, BJC
2015) mit 24.917 mÃ¤nnlichen norwegischen Arbeitern auf einer Ã�lbohrinsel, die
einer niedrigen mittleren Benzolexposition ausgesetzt gewesen seien
(Expositionszeitraum der meisten Probanden H1 ist davon ausgegangen, dass eine
Benzolexposition grundsÃ¤tzlich in der Lage sei, MM zu verursachen. Eine hohe
oder gar extreme BenzolbelastungsintensitÃ¤t sei beim KlÃ¤ger nicht
nachgewiesen. Nach aktuellen Studien, die von der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 noch nicht berÃ¼cksichtigt worden seien, kÃ¶nnten
aber auch geringe Benzolmengen ein MM verursachen. Der KlÃ¤ger sei von 1971
bis 1996 und damit 25 Jahre einer beruflichen Benzolexposition ausgesetzt gewesen
und die Interimszeit betrage 17 Jahre. Expositionszeit und Latenzzeit (32 Jahre)
wÃ¼rden mit Erfahrungswerten der Literatur Ã¼bereinstimmen; zur Interimszeit
des MM gebe es keine Aussagen. Die von T zitierten Studien zur Interimszeit
bezÃ¶gen sich auf Studien zur LeukÃ¤mie.
Zusammenfassend kÃ¶nne gefolgert werden, dass ein Ursachenzusammenhang
zwischen Benzolexposition und MM auch bei geringeren BelastungsintensitÃ¤ten
bestehen kÃ¶nne. Die Interimszeit oder die geringfÃ¼gigere ExpositionsintensitÃ¤t
kÃ¶nne hier nicht als Grund gegen den Ursachenzusammenhang gewertet werden.
Zudem sei mit Blick auf die Interimszeit anzunehmen, dass die molekulargenetische
VerÃ¤nderung, die letztlich zum MM gefÃ¼hrt habe, viel frÃ¼her als die
Erstdiagnose aufgetreten sei, zumal dem MM regelhaft ein MGUS vorausgehe.
Damit lÃ¤gen Expositions-, Latenz- und Interimszeit im Rahmen der
Erfahrungswerte.

Die Beklagte hat dieser Beurteilung mit Schriftsatz vom 02.05.2017 widersprochen.
Auch H1 habe nur eine niedrige Benzolexposition angenommen. Da eine hohe oder
extreme BelastungsintensitÃ¤t ausgeschlossen werden kÃ¶nne, fehle ein
hinreichend wahrscheinlicher Ursachenzusammenhang zwischen Erkrankung und
beruflicher Benzolexposition. DemgegenÃ¼ber hat sich der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte mit Schriftsatz vom 16.05.2017 auf das Gutachten des H1
gestÃ¼tzt, wonach auch eine niedrige ExpositionsintensitÃ¤t zur BK fÃ¼hren
kÃ¶nne. Aus der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 ergebe sich
nichts Anderes. Eine belastbare Ableitung einer Grenzdosis fÃ¼r die Benzolwirkung

                            12 / 46



 

sei nicht mÃ¶glich. Die generelle Eignung von Benzol als Ursache eines MM sei zu
bejahen.

Auf die Niederschrift zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem SG vom 03.08.2017
wird Bezug genommen.

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 03.08.2017 als unbegrÃ¼ndet abgewiesen,
weil das MM des KlÃ¤gers nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf die
berufliche Benzolexposition als wesentliche Ursache zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei.
Abweichend von der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 hat das SG
die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einem Ursachenzusammenhang zwischen
Benzolexposition und MM nicht fÃ¼r hinreichend gesichert gehalten.
Selbst wenn man aber davon ausgehe, dass Benzolexposition grundsÃ¤tzlich in der
Lage sei, ein MM zu verursachen, kÃ¶nne hier keine BK Nr.1318 anerkannt werden,
weil dafÃ¼r ausweislich der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung eine hohe, wenn
nicht sogar extreme Benzolbelastung Ã¼ber einen langen Zeitraum notwendig sei.
SÃ¤mtliche SachverstÃ¤ndigen seien sich aber einig, dass keine solche
ExpositionsintensitÃ¤t beim KlÃ¤ger vorgelegen habe. Vielmehr sei von einer
niedrigen Benzolexposition auszugehen. Die Argumentation des H1 erscheine
widersprÃ¼chlich; gerade wenn er vom Vorliegen einer Dosis-Wirkungs-Beziehung
ausgehe und sogar die konkrete Berechnung der ppm-Benzoljahre fÃ¼r die
Beurteilung fÃ¼r wichtig halte, sei es widersprÃ¼chlich, dass er bei einer
unbekannten, aber in jedem Falle niedrigen Benzolexposition den Zusammenhang
fÃ¼r wahrscheinlich halte. Er erklÃ¤re dies nicht, sondern habe nur ausgefÃ¼hrt,
dass Benzol bzw. eine niedrige Benzolexposition ein MM verursachen
â��kÃ¶nneâ��. Die bloÃ�e MÃ¶glichkeit eines Zusammenhangs genÃ¼ge aber
nicht. FÃ¼r eine Wahrscheinlichkeit, dass also mehr fÃ¼r als gegen einen
Zusammenhang spreche, fehlten AusfÃ¼hrungen des H1.
Gegen die Benzolexposition und fÃ¼r andere Ursachen des MM spreche nach
Auffassung der Kammer der Zeitpunkt der Erstdiagnose beim KlÃ¤ger im Alter von
57 Jahren, denn die Erkrankungswahrscheinlichkeit nehme ab dem 50. Lebensjahr
erheblich zu. Eine ungewÃ¶hnliche Vorverlagerung des Erkrankungszeitpunkts sehe
die Kammer nicht.

Gegen das am 18.09.2017 zugestellte Urteil hat der KlÃ¤ger Ã¼ber seinen
BevollmÃ¤chtigten am 17.10.2017 Berufung beim LSG eingelegt und u.a. Antrag auf
mÃ¼ndliche AnhÃ¶rung des H1 zur ErlÃ¤uterung seines Gutachtens gestellt.
Erstmals im Termin und vÃ¶llig Ã¼berraschend habe das SG zu erkennen gegeben,
dass es dessen Gutachten fÃ¼r unzureichend halte.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 10.11.2017 ZurÃ¼ckweisung der Berufung
beantragt und sich auf das Urteil des SG gestÃ¼tzt.

Mit richterlichem Hinweisschreiben vom 09.10.2018 ist der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte insbesondere darauf hingewiesen worden, dass nach der
wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 das MM zu denjenigen
Erkrankungen gehÃ¶re, bei denen ungeachtet der unzureichenden
epidemiologischen Erkenntnislage eine ausreichende Exposition bei extremer
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BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von in der Regel 2 bis 5 Jahren oder
bei einer hohen BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von in der Regel 6
oder mehr Jahren bejaht werde. Auch H1 habe aber eine extreme oder wenigstens
hohe BelastungsintensitÃ¤t verneint. Soweit diese eine Studie von 2015 als Beleg
fÃ¼r ein erhÃ¶htes Risiko bei niedriger mittlerer Benzolkonzentration von
norwegischen Arbeitern auf einer Bohrinsel genannt habe, habe er zugleich auf
widersprechende anderweitige Studien hingewiesen und habe weder das AusmaÃ�
der RisikoerhÃ¶hung noch die Vergleichbarkeit der Arbeitsbedingungen mit denen
des KlÃ¤gers thematisiert, weshalb seine von der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung
abweichende Bewertung nicht Ã¼berzeugen kÃ¶nne. FÃ¼r einen Antrag auf
Einholung einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG bei H1 ist Frist
gesetzt worden.
Auf weiteren Schriftwechsel zu den Fragen des KlÃ¤gers an den SachverstÃ¤ndigen
und zur Frage der schriftlichen oder mÃ¼ndlichen AnhÃ¶rung wird verwiesen
(Schreiben des Gerichts vom 12.11.2018, vom 21.12.2018 und vom 01.04.2019;
Schreiben des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten vom 11.12.2018, vom 30.01.2018 und
vom 17.04.2019).

Auf die gerichtliche Anforderung einer konkreten Berechnung der ppm-Benzoljahre
ist am 08.05.2019 die Stellungnahme des G vom PrÃ¤ventionsdienst der Beklagten
vom 23.04.2019 eingegangen. Danach habe eine Worst-Case-Betrachtung eine
Gesamtbelastung von 1,5 ppm-Benzoljahre ergeben, nÃ¤mlich fÃ¼r die Zeit
1) 01.09.1971 bis 31.08.1974 Â Â  Â Â Â  Lehrzeit MÂ Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0,9 ppm-
Jahre
2) 01.09.1974 bis 31.03.1976 undÂ Â  Â Â Â  Â 
13.11.1978 bis 31.12.1980 Â Â  Â Â Â  Â MÂ Â 
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0,5 ppm-JahreÂ Â  Â 
3) 01.01.1981 bis 11.04.1986 Â Â  Â  Â  S DruckÂ Â  Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â  0,1
ppm-Jahre
4) 14.04.1986 bis 07.01.1987 Â Â  Â  H Offsetdruck Â Â  Â Â Â Â  0 ppm-Jahre
5) 21.03.1987 bis 29.11.1988 Â Â  Â Â  B GravurÂ Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â  0
ppm-Jahre
Auf die beigefÃ¼gte Aufstellung wird Bezug genommen.
G hat erlÃ¤utert, dass in der Berechnung eine erhÃ¶hte Belastung bei
Reinigungsarbeiten durch den KlÃ¤ger selbst und die Hintergrundbelastung durch
Reinigungsarbeiten an benachbarten Maschinen bei verzÃ¶gertem natÃ¼rlichen
Luftaustausch berÃ¼cksichtigt werde. Die Reinigungszeit im
Buch-/Bogenoffsetdruck â�� einschlieÃ�lich Arbeiten mit benzolfreien
Walzenwaschmitteln â�� habe in der Regel bei ca. 2 Stunden am Tag gelegen. FÃ¼r
die Lehrlingszeit sei aufgrund der Berufsschule mit 200 Arbeitstagen (bzw.
Arbeitsschichten) im Jahr gerechnet worden.
Bei der Berechnung sei eine vollschichtige DruckertÃ¤tigkeit angesetzt worden,
obwohl der KlÃ¤ger im Vorgang von 1995 fÃ¼r die Betriebe M, H Offsetdruck und B
Gravur vor allem TÃ¤tigkeiten in der Druckvorstufe angegeben habe. Wie bereits
dargelegt, sei der Benzolgehalt der verwendeten Mittel bereits ab den 1970er
Jahren so niedrig gewesen, dass dadurch keine Abweichung in relevanter HÃ¶he
entstehe. Betroffen seien dabei ZeitrÃ¤ume nach der Lehre bei M mit 0,5 ppm-
Benzoljahren sowie Zeitanteile als Azubi. WÃ¼rde die Einweisung in die
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Druckvorstufe, was eigentlich ein eigenstÃ¤ndiges Berufsbild mit eigener
Ausbildung sei, mit einem Drittel der Lehrzeit angesetzt, wÃ¤ren weitere 0,3 ppm-
Benzoljahre als fraglich anzusehen. Bei den beiden weiteren Betrieben errechne
sich wegen des niedrigen Benzolgehalts der Mittel bereits kein Expositionswert
mehr. Bei der Fa. V habe aufgrund der verwendeten LÃ¶semittel keine
Benzolexposition bestanden.
Der Benzolgehalt verwendeter Mittel habe
â�� vom 01.01.1970 bis 31.12.1974 Â Â  Â 0,2%
â�� vom 01.01.1975 bis 31.12.1979 Â Â  Â 0,1%
â�� vom 01.01.1980 bis 31.12.1984 Â Â  Â 0,01%
â�� vom 01.01.1985 bis 31.12.1990 Â Â  Â 0,001% und
â�� ab 01.01.1991 Â Â  Â  Â Â  Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  

Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte hat mit Schreiben vom 03.07.2019 insbesondere
beanstandet, dass wÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit fÃ¼r die Fa. V keine Benzolexposition
bestanden haben solle. Der KlÃ¤ger sei dort von 1989 bis 1996 als Drucker und
Siebhersteller beschÃ¤ftigt gewesen und habe tÃ¤glich 8 bis 9 Stunden Kontakt mit
Toluol, Xylol, Ethylbenzol, Styropor, Blei, Entschichtungsmitteln, Putzmitteln,
HÃ¤rtern usw. gehabt. Viele frÃ¼here Arbeitskollegen seien bereits verstorben, alle
Kollegen hÃ¤tten die gleichen gesundheitlichen Probleme wie der KlÃ¤ger gehabt,
insbesondere Haut- und Atemprobleme. Auch die Leberwerte des KlÃ¤gers seien
sehr hoch gewesen. Hauptlieferant der Produkte sei die Firma S1 gewesen.
Arbeitsmedizinische Betreuung bzw. Messungen der Beklagten oder AufklÃ¤rung
Ã¼ber mÃ¶gliche Gefahren seien nicht erfolgt. SpÃ¤tere Messungen seien zuvor
angekÃ¼ndigt worden. AnhÃ¶rung des KlÃ¤gers und des H1 werde beantragt.

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 17.07.2019 die Kritik an der Berechnung
zurÃ¼ckgewiesen; konkrete Bedenken seien nicht genannt worden. Die bei der Fa.
V verwendeten Kleber, HÃ¤rter, Farben und LÃ¶sungsmittel hÃ¤tten kein Benzol
enthalten. Streitbefangen seien weder Haut- noch Atem- noch Leberprobleme.

Weitere konkrete Beweismittel zur HÃ¶he der Benzolbelastung hat der KlÃ¤ger auf
Anfrage des Gerichts (Schreiben vom 11.05.2020) nicht genannt (Schreiben des
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigen vom 09.06.2020 und 27.02.2020).

Am 02.08.2021 hat Termin zur ErÃ¶rterung der Sach- und Rechtslage insbesondere
mit Blick auf die berufliche Benzolexposition des KlÃ¤gers in Anwesenheit von D1
vom PrÃ¤ventionsdienst der Beklagten stattgefunden.

D1 hat Folgendes mitgeteilt: Hinsichtlich der Benzolbelastung sei die Arbeit im
Offsetdruck die grÃ¶Ã�te Belastung. Die Benzolbelastung ergebe sich nicht aus den
Farben, sondern aus den Reinigungsmitteln wie Spezial- bzw. Waschbenzin.
FÃ¼r eine Worst-Case-EinschÃ¤tzung der bisherigen Berechnungen spreche, dass
fÃ¼r die Lehrzeit von einer dauerhaften TÃ¤tigkeit im Offsetdruck ausgegangen
worden sei, dass fÃ¼r die Lehrzeit 200 Arbeitstage (statt 170 bis 180 Arbeitstage)
angesetzt worden seien und dass generell 2 Stunden Reinigungszeit und
zusÃ¤tzlich 6 Stunden Bystander-Belastung eher hoch angesetzt seien. G habe fÃ¼r
die Lehrzeit eine dreijÃ¤hrige TÃ¤tigkeit als Offsetdrucker zugrunde gelegt, obwohl
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in der Lehrzeit auch andere Aufgaben anfallen wÃ¼rden, z.B. in der Satzabteilung
und in der Druckvorbereitung. Ã�blicherweise sei ein Lehrling in verschiedenen
Abteilungen tÃ¤tig. Gehe man von einer Arbeit in der Druckvorstufe im Umfang von
1/3 der Lehrzeit aus, seien 0,3 ppm-Jahre in der Berechnung (von den bisher
insgesamt 1,5 ppm-Jahre) abzuziehen.
UngÃ¼nstige LÃ¼ftungsverhÃ¤ltnisse wÃ¼rden sich auf die Berechnung der
Benzolberechnung nicht erhÃ¶hend auswirken. Die Berechnung gehe nicht von
LÃ¼ftungsanlagen aus, sondern nur von der natÃ¼rlichen LÃ¼ftung durch
Entweichen von Benzol durch Fenster und TÃ¼ren. Selbst in geschlossenen
RÃ¤umen gebe es eine gewisse natÃ¼rliche LÃ¼ftung.
Chlorbenzol, das der HÃ¤rter 933 rapid der Firma K und W enthalten habe,
unterscheide sich von Benzol in einem Atom, habe vÃ¶llig andere Eigenschaften als
Benzol, sei nicht krebserregend und nicht als Stoff im Sinne der BK Nr. 1318 zu
berÃ¼cksichtigen.

Der KlÃ¤ger hat insbesondere Folgendes vorgetragen:
â�� AuÃ�er der Messung von Benzolwerten im Blut im April 1996 (vgl. Gutachten L)
seien ihm keine Blutuntersuchungen auf Schwermetalle oder Benzol erinnerlich.
â�� Er habe nie geraucht.
â�� Nach Ausscheiden bei der Fa. V (BeschÃ¤ftigung bis Mai 1996) sei er keinen
weiteren Benzolbelastungen ausgesetzt gewesen.
â�� Als Lehrling habe er einen 8-Stunden-Tag gehabt und einen Berufsschultag in
der Woche. Er habe groÃ�teils im Offsetdruck gearbeitet, kaum im Bereich Satz. Er
habe sehr viel Reinigungsarbeiten durchgefÃ¼hrt (Reinigung der eigenen Maschine
und auf Aufforderung Reinigung der Maschinen der Gesellen/Meister), ca. 5 bis 6
Stunden tÃ¤glich (im dritten Lehrjahr etwas weniger). Handschuhe oder eine
LÃ¼ftungsanlage habe es nicht gegeben. Nur ab und zu sei ein Fenster geÃ¶ffnet
worden.
â�� Nach Ende der Lehrzeit habe er bei der Fa. M als Drucker gearbeitet,
regelmÃ¤Ã�ig 45 Std./Woche statt der vereinbarten 37,5 Std./Woche.
Reinigungsarbeiten als Geselle schÃ¤tze er auf 40% der Arbeitszeit. Beweismittel,
z.B. zum Umfang der Arbeitszeit, kÃ¶nne er nicht benennen und habe er nicht.
â�� Bei der Fa. H Offsetdruck sei er in der Druckvorlagenherstellung tÃ¤tig gewesen
(Offsetdruck) und habe nicht selbst gedruckt (keine Handschuhe, keine technische
LÃ¼ftungsanlage).
â�� Bei der Fa. S Druck sei er als Drucker (Offsetdruck) tÃ¤tig gewesen, ohne
Handschuhe und ohne technische LÃ¼ftungsanlage. Dort seien weniger hÃ¤ufig
Reinigungsarbeiten angefallen.
â�� Bei der Fa. B habe er Druckvorlagen fÃ¼r Druckereien hergestellt und mit
Andruckmaschinen das Druckbild geprÃ¼ft. Die Reinigungsarbeiten schÃ¤tze er auf
2 Std./Tag. Ab und zu habe er Handschuhe bekommen.
â�� Bei der Fa. V sei auf Anweisung des Gewerbeaufsichtsamts eine Art Ventilator
im Fensterbereich installiert worden, was fÃ¼r das Absaugen von LÃ¶sungsmitteln
nicht geeignet gewesen sei. Handschuhe fÃ¼r das Entschichten der Siebe habe er
nur in den letzten beiden Jahren bekommen. Er sei einer Vielzahl von Stoffen
ausgesetzt gewesen.

Die Beklagte ist vom Gericht aufgefordert worden, mit Blick auf die nachgetragenen
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Punkte des KlÃ¤gers eine Berechnung vorzulegen, die eine aus ihrer Sicht
realistische Beurteilung der ppm-Jahre des KlÃ¤gers enthalte, und daneben eine
Worst-Case-Berechnung. Insbesondere werde um PrÃ¼fung gebeten, ob sich
erhÃ¶hte Reinigungsarbeiten wÃ¤hrend der Lehrzeit und ungÃ¼nstige
LÃ¼ftungsverhÃ¤ltnisse erhÃ¶hend auswirken wÃ¼rden. Hinsichtlich weiterer
Einzelheiten wird auf die Niederschrift Bezug genommen.

Mit Schreiben vom 01.10.2021 hat die Beklagte die ErgÃ¤nzung der Stellungnahme
zur Arbeitsplatzexposition des G vom 28.09.2021 mit zwei Berechnungen
Ã¼bersandt und ausgefÃ¼hrt, dass unter BerÃ¼cksichtigung der Angaben des
KlÃ¤gers die berufliche Benzolbelastung in einem Bereich zwischen 1,0 und
maximal 2,2 Benzoljahren liege, sodass nach derzeitigem wissenschaftlichen
Erkenntnisstand kein Kausalzusammenhang zwischen Benzoleinwirkung und MM
bestehe. Wie bereits im ErÃ¶rterungstermin angesprochen, seien die Angaben des
KlÃ¤gers im Termin hinsichtlich der Einwirkungszeiten wÃ¤hrend der Ausbildung
und der spÃ¤teren GesellentÃ¤tigkeit nicht vollstÃ¤ndig Ã¼berzeugend oder
widerspruchsfrei; auf dieser Basis ergebe sich eine maximale kumulative Dosis von
2,2 Benzoljahren.
G hat ausgefÃ¼hrt, dass der ersten beigefÃ¼gten Berechnung, die 2,2 ppm-Jahre
ergebe, die im Termin vom KlÃ¤ger geltend gemachten Reinigungszeiten als
Auszubildender und Geselle bei der Fa. M und den anderen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnissen zugrunde gelegt worden seien, was die errechnete
Dosis erhÃ¶he. Das Rechenverfahren beruhe auf Messungen der ehemaligen BG
Druck und Papierverarbeitung in Mitgliedsbetrieben unter den damals Ã¼blichen
LÃ¼ftungsverhÃ¤ltnissen. Im Gegensatz zu den heutigen, teilweise
hochgedÃ¤mmten GebÃ¤uden hÃ¤tten Undichtigkeiten in der GebÃ¤udehÃ¼lle
sowie das Ã�ffnen und SchlieÃ�en von Toren und TÃ¼ren im normalen Betrieb
bereits zu zweifachem Luftwechsel in der Stunde gefÃ¼hrt, weshalb besonders
ungÃ¼nstige oder unÃ¼bliche LÃ¼ftungsverhÃ¤ltnisse nicht unterstellt werden
kÃ¶nnten. Geschlossene Fenster seien in den Betrieben allgemein Ã¼blich
gewesen.
Die zweite Berechnung, die 1,0 ppm-Jahre ergebe, beruhe auf der eigenen
EinschÃ¤tzung nach mehr als zwanzigjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit in der BK-Ermittlung im
graphischen Gewerbe. Dort seien nur die Zeiten berÃ¼cksichtigt, fÃ¼r die der
KlÃ¤ger im Rehaantrag vom 30.06.1995 eine TÃ¤tigkeit als Buch-/Offsetdrucker
angegeben habe. Der KlÃ¤ger habe unterschiedliche Angaben zur DruckertÃ¤tigkeit
als Geselle fÃ¼r die Fa. M gemacht (Rehaantrag 1995: TÃ¤tigkeit in der
Druckvorstufe; 2014 telefonische Angabe, immer auch gedruckt zu haben; im
ErÃ¶rterungstermin 2021: ausschlieÃ�liche DruckertÃ¤tigkeit). Mangels Unterlagen
sei die DruckertÃ¤tigkeit und die damit verbundene Benzolexposition nicht im
Vollbeweis nachgewiesen. Insofern seien die Angaben von 4 Stunden Reinigungszeit
am Tag und von â�� trotz Folgen der Ã�lkrise â�� erheblichen Ã�berstunden
unerheblich.
Auf eine beigefÃ¼gte Beschreibung zur Vielzahl der an Offsetmaschinen in den
1970er Jahren notwendigen Verrichtungen, zu Zahl und Einsatzbereichen der
verschiedenen Reinigungsmittel und zu typischen Lehrlingsaufgaben (u.a. Mitarbeit
in Setzerei, Filmmontage, Plattenherstellung) hat G verwiesen. Dass der KlÃ¤ger als
Lehrling hauptsÃ¤chlich Reinigungsarbeiten ausgefÃ¼hrt habe, wÃ¤re sehr
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ungewÃ¶hnlich gewesen. Es sei nicht nur mit benzolhaltigem Gummituch, sondern
auch mit benzolfreien Walzenwaschmitteln gereinigt worden. Insbesondere das
undankbare Entfernen hartnÃ¤ckiger, bereits angetrockneter Farbverschmutzungen
als typische LehrlingstÃ¤tigkeit sei mit benzolfreien FarblÃ¶sern bzw. -fressern
erfolgt.
Die geltend gemachte tÃ¤gliche ReinigungstÃ¤tigkeit von 6 Stunden als Lehrling
mit benzolhaltigen LÃ¶sungsmitteln entspreche nicht den Erfahrungen des
PrÃ¤ventionsdienstes, weshalb weiter 2 Stunden tÃ¤glich anzusetzen seien. Soweit
bei M vor allem Kleinauflagen gedruckt worden seien, hÃ¤tten die Maschinen bzw.
GummitÃ¼cher zwar Ã¶fters gereinigt werden mÃ¼ssen, der Zeitaufwand pro
Reinigungsvorgang sei aber wegen geringerer Verschmutzung weniger gewesen.
Kurze Zwischenreinigungen seien meist von den Druckern selbst erledigt worden.
Bei Endreinigungen zum Feierabend oder Wochenende, die gern den Lehrlingen
zugeschoben worden seien, habe das Reinigen mit Gummituchwaschmitteln den
kleineren Teil ausgemacht. FÃ¼r den Betrieb sei es deutlich lukrativer gewesen,
wenn spÃ¤testens im 3. Lehrjahr fÃ¼r das Lehrlingsgehalt Gesellenarbeit geleistet
worden sei. Auch der technische Aufsichtsbeamte H2, Dipl.-Ingenieur fÃ¼r das
Druckereiwesen, gelernter Offsetdrucker und spÃ¤terer Druckereileiter, halte 6
Stunden Hilfsarbeiten tÃ¤glich fÃ¼r nicht realistisch; mit max. 2 Stunden
Ausbildung am Tag habe der Beruf nicht erlernt werden kÃ¶nnen. Im Ã�brigen habe
der KlÃ¤ger trotz der wirtschaftlichen Folgen der Ã�lkrise erhebliche Ã�berstunden
angegeben.
Als typische LehrlingstÃ¤tigkeiten ab 1950 bis in die frÃ¼hen 1970er Jahre werden
u.a. genannt: AufrÃ¤umen und Fegen des Drucksaals, Sammeln/Entsorgen von
AbfÃ¤llen, Papierresten und Makulatur, Vorstapeln des Bedruckstoffs, Wenden
einseitig bedruckter BÃ¶gen, Ein-/Auslagern von Papier, Druckfarben und
LÃ¶semitteln, AbfÃ¼llen von LÃ¶semitteln und Bereitstellung an den
Druckmaschinen, Reinigungsarbeiten an Druckmaschinen, Ausliefern eiliger
AuftrÃ¤ge an Kunden, Brotzeit besorgen etc.

Die Rechnung 1 (nach Erfahrungswerten der PrÃ¤vention) hat 1,0 ppm-Jahre
ergeben mit folgenden Werten:
1) 01.09.1971 bis 31.08.1974Â Â  Â Lehrzeit MÂ Â  Â 0,9 ppm-Jahre
2) 01.01.1981 bis 11.04.1986Â Â  Â S DruckÂ Â  Â Â Â  Â 0,1 ppm-Jahre

Die Rechnung 2 (Worst-Case-SchÃ¤tzung nach Angaben des KlÃ¤gers im Termin)
hat 2,2 ppm-Jahre ergeben mit folgenden Werten:
1) 01.09.1971 bis 31.08.1974Â Â  Â Lehrzeit MÂ Â  Â 1,4 ppm-Jahre
2) 01.09.1974 bis 31.03.1976 und Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â Â Â  Â 
13.11.1978 bis 31.12.1980Â Â  Â MÂ Â  Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  0,7
ppm-Jahre
3) 01.01.1981 bis 11.04.1986Â Â  Â S DruckÂ Â  Â Â Â Â  0,1 ppm-Jahre
4) 21.03.1987 bis 29.11.1988Â Â  Â BÂ Â  Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Â  0 ppm-Jahre
Der Rechnung 2 liegen u.a. folgende Angaben zu Grunde:
â�� in der Lehrzeit 180 Arbeitstage, in den ersten zwei Lehrjahren 6 Stunden
tÃ¤gliche Reinigungsarbeiten, im 3. Lehrjahr 5 Stunden tÃ¤gliche
Reinigungsarbeiten,
â�� als Geselle bei M 9 Stunden tÃ¤gliche Arbeitszeit, davon 4 Stunden
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Reinigungsarbeiten,
â�� bei S Druck und B 2 Stunden Reinigungsarbeiten
â�� fÃ¼r die Arbeit bei H Offsetdruck (14.04.1986 bis 07.01.1987) 0 ppm-Jahre; der
KlÃ¤ger hatte im Termin angegeben, dass er dort nicht gedruckt habe.
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten, insbesondere zu TÃ¤tigkeiten im
Bogenoffsetdruck und zu ReinigungstÃ¤tigkeiten und Reinigungsmitteln wird auf die
Stellungnahme verwiesen.

Auf das gerichtliche Hinweisschreiben vom 27.12.2021 hat der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte mit Schreiben vom 05.01.2022 den Antrag auf Einholung
einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme des H1 wiederholt.
Der daraufhin vom Gericht mit Schreiben vom 25.01.2022 zu einer ergÃ¤nzenden
Stellungnahme unter Beantwortung konkreter Beweisfragen gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG
beauftragte H1 hat mit Schreiben vom 16.02.2022 (Eingang) mitgeteilt, dass er im
Gutachten vom 14.02.2017 nach prÃ¤ziser und differenzierter Aufarbeitung der
einschlÃ¤gigen Literatur einen Zusammenhang zwischen der beruflichen
Benzolexposition und dem MM des KlÃ¤gers als wahrscheinlich angesehen habe.
Dies habe vor allem darauf gegrÃ¼ndet, das wichtige Studien einen solchen
Zusammenhang aufgezeigt hÃ¤tten, auch bei geringfÃ¼giger Benzolexposition
unter 1 ppm-Benzoljahr. Die auf sein Fachgebiet HÃ¤matologie abzielenden Fragen
habe er bereits im Gutachten von 2017 ausfÃ¼hrlich beantwortet. Die vertiefte
Beurteilung eines kausalen Zusammenhangs zwischen Benzolexposition und
Entwicklung eines MM sowie die Anwendung dieser Ergebnisse und publizierten
Daten auf den gegenstÃ¤ndlichen Fall gehe eindeutig Ã¼ber sein eigenes
Fachgebiet HÃ¤matologie und Onkologie hinaus und solle durch ein
arbeitsmedizinisches Gutachten beantwortet werden. Aus diesen GrÃ¼nden bitte
er, von seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme abzusehen und stattdessen ein
Gutachten bei einem Experten und Facharzt fÃ¼r Arbeitsmedizin anzufordern.

Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte hat mit Schreiben vom 23.03.2022 beantragt, H1 zur
mÃ¼ndlichen ErlÃ¤uterung seines Gutachtens zu laden. Der SachverstÃ¤ndige
halte den Zusammenhang zwischen Krankheit und Benzolexposition fÃ¼r
wahrscheinlich, was vom KlÃ¤ger als hinreichende Wahrscheinlichkeit gedeutet
werde.
Das Gericht hat mit Schreiben vom 27.04.2022 darauf hingewiesen, dass H1
mitgeteilt habe, dass die verbliebenen streitgegenstÃ¤ndlichen Fragen zum
Kausalzusammenhang eindeutig auÃ�erhalb seines Fachgebiets lÃ¤gen und in das
Fachgebiet eines Arbeitsmediziners fallen wÃ¼rden. Der Vorschlag, der
SachverstÃ¤ndige solle die Fragen mÃ¼ndlich statt schriftlich beantworten,
vermÃ¶ge dem Problem der fehlenden Fachkompetenz nicht abzuhelfen. Soweit H1
auf seit der Erstellung des Merkblatts (30.12.2009) und der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung (01.09.2007) zur BK Nr. 1318 erfolgte wichtige Studien zum
Ursachenzusammenhang zwischen Benzolbelastung und MM u.a. bei
geringfÃ¼giger Benzolexposition hingewiesen habe, werde auf eine mittlerweile im
Rahmen eines anderen Berufungsverfahrens des Senats eingegangene
beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme der Arbeits- und Sozialmedizinerin H3 vom
25.11.2021 hingewiesen. Vor diesem Hintergrund folge das Gericht dem Vorschlag
von H1, zur weiteren KlÃ¤rung des Ursachenzusammenhangs auf Kosten der
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Staatskasse von Amts wegen ein Gutachten des F einzuholen und entbinde H1
entsprechend seinem Antrag von der Verpflichtung zur ergÃ¤nzenden
Stellungnahme. Auf die beigefÃ¼gten Anlagen, insbesondere die
beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme der H3 sowie den beigefÃ¼gten Artikel von
Stenehjem u.a. (â��Benzene exposure and risk of lymphohaematopoietic cancers in
25.000 offshore oil industry workersâ��, BJC 2015 112, 1603-1612) wird Bezug
genommen.

H3 hat im Wesentlichen ausgefÃ¼hrt, dass in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung
zur BK Nr. 1318 zwei Gruppen bÃ¶sartiger Erkrankungen unterschieden wÃ¼rden.
Bei der Gruppe A (z.B. akute myeloische LeukÃ¤mie â�� AML) handele sich um
Krankheitsbilder, fÃ¼r die sich aus der wissenschaftlichen Literatur ein DosismaÃ�
fÃ¼r eine Risikoverdopplung ableiten lasse. Bei Erkrankungen der Gruppe A liege
eine Verursachungswahrscheinlichkeit von mehr als 50% bei etwa 8 bis 10 ppm-
Benzoljahren vor. Allerdings sei zu berÃ¼cksichtigen, dass die Exposition dieser
Kollektive hÃ¶her gewesen sei, da neben der inhalativen Exposition, aus der das
DosismaÃ� von 8 bis 10 ppm-Benzoljahre abgeleitet worden sei, auch eine
zusÃ¤tzliche, nicht quantifizierte dermale Exposition vorgelegen habe.
Bei den Krankheitsbildern der Gruppe B handele sich um Krankheitsbilder, fÃ¼r die
sich kein DosismaÃ� fÃ¼r eine Risikoverdopplung aus der wissenschaftlichen
Literatur ableiten lasse. In der Mehrzahl der Studien sei laut wissenschaftlicher
BegrÃ¼ndung kein zwingender Zusammenhang zwischen Benzolexposition und
Verursachung von NHL gefunden worden. Die Anerkennung dieser Erkrankungen
beruhe wesentlich auf mechanistischen Ã�berlegungen und sei als Konvention zu
verstehen. Unter 3.3 der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 werde
ungeachtet der unzureichenden epidemiologischen Erkenntnislage beispielhaft eine
ausreichende Exposition bejaht bei extremer BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen
Zeitraum von in der Regel 2 bis 5 Jahren oder bei einer hohen BelastungsintensitÃ¤t
Ã¼ber einen Zeitraum von in der Regel 6 und mehr Jahren. Daraus sei indirekt
abgeleitet worden, dass ab einer (inhalativen) Exposition von mindestens 16 bis 20
ppm-Benzoljahren (zwei Jahre extreme BelastungsintensitÃ¤t) ein Zusammenhang
geprÃ¼ft werden solle. Es kÃ¶nne aber nicht verkÃ¼rzt angenommen werden, dass
bei Benzolexposition von 16 ppm-Benzoljahren ein Kausalzusammenhang mit der
Entstehung eines NHL bejaht werden kÃ¶nne.
Als extreme BelastungsintensitÃ¤t seien 7 TÃ¤tigkeiten hinterlegt, bei denen die
Spannweite der Benzolbelastung bei einjÃ¤hriger Expositionszeit von 8 bis 110 ppm-
Benzoljahren reiche. Formal ergebe sich daher bei extremer BelastungsintensitÃ¤t
von 2 bis 5 Jahren â�� wie fÃ¼r die Gruppe B vorgesehen â�� ein Dosisintervall
zwischen 16 ppm-Benzoljahren (2 Jahre x 8 ppm) bis 550 ppm-Benzoljahren (5 Jahre
x 110 ppm). Es sei aber nicht korrekt, jeweils die beiden kleinsten oder die beiden
grÃ¶Ã�ten Annahmen miteinander zu vergleichen. Vielmehr sei abzuleiten, dass bei
der kleinsten als extrem hinterlegten BelastungsintensitÃ¤t (8 ppm) eine 5-jÃ¤hrige
TÃ¤tigkeit erforderlich sei, wÃ¤hrend bei TÃ¤tigkeiten mit hÃ¶herer Exposition
schon eine 2-jÃ¤hrige TÃ¤tigkeit ausreichen kÃ¶nne. Damit liege der
Expositionsbereich, bei dem ein Kausalzusammenhang im Sinne der
wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung fÃ¼r Erkrankungen der Gruppe B vorgenommen
werden kÃ¶nne, im deutlich 2-stelligen Bereich. Nach EinschÃ¤tzung des
Ã�rztlichen SachverstÃ¤ndigenbeirates â��Berufskrankheitenâ�� (Ã�SVB) seien
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fÃ¼r Erkrankungen der Gruppe B eine deutlich hÃ¶here Exposition erforderlich als
fÃ¼r die Verursachung einer Erkrankung der Gruppe A, was auch durch die
wissenschaftliche Literatur gestÃ¼tzt werde. Denn bei ExpositionshÃ¶hen von 8 bis
10 ppm-Benzoljahren wÃ¼rden zwar gehÃ¤uft AML (Erkrankung der Gruppe A)
beobachtet, aber keine HÃ¤ufung von NHL (Gruppe B).
Auch die wissenschaftliche Literatur, die nach Erstellung der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung zur BK 1318 verÃ¶ffentlicht worden sei und von der IARC in der
Monographie 120 umfassend dargestellt werde, unterstÃ¼tze diese EinschÃ¤tzung.
Danach lÃ¤gen nun einige qualitativ hochwertige Kohortenstudien zum
Lymphomrisiko vor. Aber auch hier habe sich nur in zwei Studien ein statistisch
signifikant erhÃ¶htes Risiko fÃ¼r das Auftreten von NHL bei sehr hohen
Expositionen gezeigt.

Mit Beschluss vom 08.06.2022 ist der SachverstÃ¤ndige H1 vom
Gutachtensauftrags entbunden worden.
Ferner ist F, Facharzt fÃ¼r Arbeitsmedizin, Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Sozialmedizin, Allergologie, Umweltmedizin (Direktor des Instituts und der Poliklinik
der F UniversitÃ¤t E), mit Beweisanordnung vom 08.06.2022 mit der Erstellung
eines Gutachtens nach Aktenlage beauftragt worden, das er am 22.07.2022 erstellt
hat.
Der SachverstÃ¤ndige hat zusammenfassend ausgefÃ¼hrt, dass die beruflichen
Benzoleinwirkungen nach aktueller herrschender wissenschaftlicher Lehrmeinung
nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit notwendige Bedingung (conditio sine
qua non) fÃ¼r das MM des KlÃ¤gers im Sinne der Entstehung oder wesentlichen
Verschlimmerung gewesen seien, weil die kumulative Benzolexposition von 1,0 bzw.
maximal 2,2 ppm-Benzoljahren zu gering gewesen sei.
Beim KlÃ¤ger sei 2013 ein MM, das zu den NHL gehÃ¶re, zweifelsfrei gesichert
worden. Dagegen hÃ¤tten sich im Gutachten von L 1996 keine Hinweise auf ein MM
oder auf eine als Vorstufe fÃ¼r ein MM zu betrachtendes MGUS gezeigt.
F hat darauf hingewiesen, dass der Verordnungsgeber im Jahr 2007 mit
VerÃ¶ffentlichung der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318
â��Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und lymphatischen Systems durch
Benzolâ�� die generelle Geeignetheit von Benzol zur Verursachung von NHL
(VerursachungskausalitÃ¤t) anerkannt und das MM im Merkblatt zur BK Nr. 1318
vom 30.12.2009 in der Gruppe B, als bei einem begrÃ¼ndeten Verdacht
anzeigepflichtige Berufskrankheit aufgefÃ¼hrt und damit als Listenkrankheit zur
BKV aufgenommen habe. Dies sei in Kenntnis der von T und H1 diskutierten
heterogenen Datenlage zur Verursachung eines MM durch Benzol erfolgt. Daher sei
die generelle Geeignetheit von Benzol zur Verursachung eines MM im Einzelfall
nicht mehr zu diskutieren.
Allerdings reiche die generelle Geeignetheit eines Stoffes zur Verursachung einer
Erkrankung im Berufskrankheitenrecht nicht aus; maÃ�geblich sei, ob eine
bestimmte Personengruppe infolge der beruflichen TÃ¤tigkeit erheblich hÃ¶her
gefÃ¤hrdet sei als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung. Als MaÃ� fÃ¼r die Wesentlichkeit
habe sich die Verdopplung des Erkrankungsrisikos etabliert. FÃ¼r Erkrankungen der
Gruppe A habe der Verordnungsgeber eine kumulative Belastung im hohen
einstelligen bzw. im unteren zweistelligen Bereich der ppm-Jahre als Kriterium fÃ¼r
eine Anerkennung der BK Nr. 1318 nennen kÃ¶nnen.
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Bei anderen Erkrankungen, wie dem MM, habe man keinen konkreten ppm-Jahres-
Wert ableiten kÃ¶nnen. Deswegen gehe die wissenschaftliche BegrÃ¼ndung
ungeachtet der unzureichenden epidemiologischen Erkenntnislage davon aus, dass
bei einer extremen BelastungsintensitÃ¤t ein Zeitraum von 2 bis 5 Jahren oder bei
einer hohen BelastungsintensitÃ¤t ein Zeitraum von 6 und mehr Jahren nach
PrÃ¼fung des Einzelfalls fÃ¼r eine berufliche Verursachung durch Benzol spreche.
Daraus wÃ¼rden dann in der Regel deutlich hÃ¶here Benzolbelastungen als im
niedrigen zweistelligen ppm-Bereich resultieren.
Selbst bei einer Erkrankung der Gruppe A der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung, bei
denen es deutliche Hinweise fÃ¼r eine Dosis-Wirkungs-Beziehung gebe, wÃ¤re die
Exposition von maximal 2,2 ppm-Benzoljahren nicht als ausreichend fÃ¼r eine
Verursachung oder wesentliche Mitverursachung zu bewerten. FÃ¼r die wesentliche
Mitverursachung einer Erkrankung an einem MM durch Benzol, das zur Gruppe B
gehÃ¶re, wÃ¼rden noch hÃ¶here Expositionen erwartet, wie in der
wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung beschrieben sei.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Teil auch von H1 beschrieben worden
seien, wÃ¼rden zwar die wissenschaftliche BegrÃ¼ndung der BK Nr. 1318
bestÃ¤tigen, insbesondere die generelle Geeignetheit von Benzol, MM zu
verursachen. Auch diese Studien wÃ¼rden aber keine wissenschaftlich belastbaren
Hinweise zur erforderlichen Mindestdosis bzw. fÃ¼r die Bestimmung der HÃ¶he der
Benzolexposition geben, die nach deutschem Berufskrankheitenrecht als wesentlich
fÃ¼r die Entstehung eines MM anzusehen wÃ¤re. Daher ergebe sich auch aus den
nach 2007 verÃ¶ffentlichten Studien keine Notwendigkeit fÃ¼r eine Neubewertung
der in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung erlÃ¤uterten Expositions-Risiko-
Beziehung.
Die von H1 erwÃ¤hnte Studie aus dem Jahr 2015, die 25.000 Arbeiter der
Ã�lindustrie zum Gegenstand hatte, habe â�� bei relativ geringen Expositionen mit
der hÃ¶chsten Belastung von 0,124 bis 0,948 ppm-Jahre â�� ein erhÃ¶htes
Erkrankungsrisiko von 3,25 gezeigt, mit einem Vertrauensintervall
(Konfidenzintervall) von 1,0-10. Daher bewege sich das Risiko zwischen â��keine
RisikoerhÃ¶hungâ�� (Wert: 1,0) und dem 10fachen Risiko. Allerdings sei dieses
Risiko nur an wenigen ErkrankungsfÃ¤llen abgeleitet worden, so dass â�� in
Kenntnis der gesamten vorhandenen wissenschaftlichen Literatur zum Thema â��
keine wissenschaftlich belastbare AllgemeingÃ¼ltigkeit einer Dosis-Risiko-
Beziehung abgeleitet werden kÃ¶nne, die die Aussagen der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung der BK Nr. 1318 in Frage stellen wÃ¼rde. F hat darauf hingewiesen,
dass bei der Ursachenbewertung neben der Relevanz (StÃ¤rke des Effekts, z.B.
RisikoerhÃ¶hung) auch die Signifikanz von Bedeutung sei; die Signifikanz bewerte
die statistische Testung, die Zufallsergebnisse ausschlieÃ�en solle, wobei auch die
GrÃ¶Ã�e der untersuchten Kollektive von Bedeutung sei.
Weitere epidemiologische Studien aus den Jahren 2018 und 2020 sprÃ¤chen
ebenfalls fÃ¼r einen generellen Zusammenhang. Konkretere, wissenschaftlich
belastbare Expositionsangaben, die eine exakte Risikoquantifizierung ermÃ¶glichen
wÃ¼rden, wÃ¼rden sich jedoch auch in der Literatur nach 2007 nicht finden.
Die Benzolexposition des KlÃ¤gers entspreche einer â��geringen
BelastungsintensitÃ¤tâ�� der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung, die eine
EinzelfallprÃ¼fung erforderlich mache. FÃ¼r die Annahme einer Verursachung des
MM durch die Benzoleinwirkung sprÃ¤chen zwar das jugendliche Alter bei
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Expositionsbeginn und der vorverlagerte Erkrankungszeitpunkt. Dagegen
sprÃ¤chen die Latenz- und die Interimszeit. Wesentlich gegen die berufliche
Benzolbelastung als wesentliche Mitursache des MM spreche jedoch bei PrÃ¼fung
des vorliegenden Einzelfalls, dass die festgestellte BelastungsintensitÃ¤t mit Benzol
als zu gering zu betrachten sei. Zu einer geringen BelastungsintensitÃ¤t wÃ¼rden
sowohl die VerhÃ¤ltnisse in der TÃ¤tigkeitsbeschreibung als auch die vom
UnfallversicherungstrÃ¤ger eingeschÃ¤tzten 1,0 oder 2,2 ppm-Benzoljahre zÃ¤hlen.
Auch die in der Niederschrift zum ErÃ¶rterungstermin beschriebenen TÃ¤tigkeiten
und Belastungen wÃ¼rden nichts an der EinschÃ¤tzung Ã¤ndern, dass die
Expositionen des KlÃ¤gers denen zuzuordnen seien, die in der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung der BK Nr. 1318 als Expositionen mit geringer IntensitÃ¤t
aufgefÃ¼hrt wÃ¼rden.
Zum Hinweis der KlÃ¤gerseite, der KlÃ¤ger sei als Drucker einer Vielzahl von
Gefahrstoffen ausgesetzt gewesen, hat F dargelegt, dass fÃ¼r das Krankheitsbild
des MM einzig die Belastung mit Benzol von Relevanz sei, wÃ¤hrend die
sogenannten Benzolhomologe (z.B. Toluol, Xylol, Ethylbenzol) oder andere
LÃ¶semittel nach derzeitigem Stand der wissenschaftlichen Literatur nicht das
Potential hÃ¤tten, bÃ¶sartige Erkrankungen des blutbildenden Systems
hervorzurufen.

Das Gutachten ist an die Beteiligten mit Schreiben vom 19.08.2022 gemÃ¤Ã� Â§
65d SGG als elektronisches Dokument versendet worden, mit Gelegenheit zur
Stellungnahme bis 29.09.2022 und mit der Mitteilung, dass die Ermittlungen von
Amts wegen abgeschlossen sind. Eine Ã�uÃ�erung der Beteiligten ist nicht
eingegangen.

Auf die Ladung zum Termin mit Schreiben vom 13.10.2022 hat der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte am 14.10.2022 telefonisch mitgeteilt, dass er das
Gutachten nicht erhalten habe. Nach mehrfachen (erfolglosen)
Ã�bersendungsversuchen an das elektronische Anwaltspostfach und mittels Fax am
14.10.2022 hat die GeschÃ¤ftsstelle eine Versendung per Post veranlasst. Der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte hat mit Schriftsatz am 14.10.2022 Antrag auf Aufhebung
des Termins gestellt, weil er bislang das Gutachten nicht erhalten habe. Mit
Schreiben vom 24.10.2022 hat er mitgeteilt, dass er das Gutachten am 14.10.2022
nachmittags per beA und nochmals am 24.10.2022 per Briefpost erhalten habe. Er
hat erneut Antrag auf Aufhebung bzw. Verlegung des Termins vom 08.11.2022, auf
EinrÃ¤umung einer Ã�uÃ�erungsfrist bis 17.11.2022 sowie Antrag auf Ladung des
SachverstÃ¤ndigen F zur ErlÃ¤uterung seines Gutachtens in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung gestellt. Konkrete Fragen an den SachverstÃ¤ndigen werde er nach
Besprechung mit dem KlÃ¤ger innerhalb der beantragten Ã�uÃ�erungsfrist
mitteilen.

Mit Beschluss vom 26.10.2022 hat der Vorsitzende den Antrag auf Aufhebung des
Termins zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 08.11.2022 abgelehnt, weil derzeit kein
erheblicher Grund ersichtlich sei, der einen Anspruch auf Aufhebung rechtfertigen
kÃ¶nne.

Mit Schreiben vom 03.11.2022 hat der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte erneut Antrag auf
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Terminverlegung zur Wahrung rechtlichen GehÃ¶rs gestellt; der KlÃ¤ger wolle das
Gutachten mit seinem Onkologen besprechen, der aber erst am 08.11.2022 wieder
zur VerfÃ¼gung stehe. Daraufhin ist der Termin aufgehoben worden.

Mit Schreiben vom 14.11.2022 hat der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte erneut beantragt, F
zur mÃ¼ndlichen Verhandlung fÃ¼r die ErlÃ¤uterung seines Gutachtens zu laden
(Â§Â§ 397, 402 ZPO i.V.m. Â§ 202 SGG). Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das
Schreiben verwiesen.

Auf die Niederschrift zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 04.01.2023 wird Bezug
genommen, insbesondere hinsichtlich des rechtlichen Hinweises des Vorsitzenden
zur ZustÃ¤ndigkeitsproblematik des Rentenausschusses, der Bitte des
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten um Schriftsatzfrist und seines Antrags, H1 zur
ErlÃ¤uterung seines Gutachtens mÃ¼ndlich zu hÃ¶ren.

Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom 03.08.2017 und den Bescheid der
Beklagten vom 30.04.2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
14.01.2016 aufzuheben und festzustellen, dass beim KlÃ¤ger eine Berufskrankheit
Nr. 1318 der Anlage 1 der Berufskrankheitenverordnung vorliegt.

Die Beklagte beantragt,
Â Â Â  Â die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die beigezogenen Akten der Beklagten,
des SG unter den Az. S 4 U 175/97, S 5 U 292/14 und S 5 U 40/16 und die Akten des
LSG unter den Az. L 2 U 322/17 und L 2 U 140/16 verwiesen, deren wesentlicher
Inhalt Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die zulÃ¤ssige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Berufung erweist
sich als unbegrÃ¼ndet. Die kombinierte Anfechtungs- und Feststellungsklage,
gerichtet auf Feststellung einer BK Nr. 1318 der Anlage 1 zu BKV, hat keinen Erfolg.

A) Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Aufhebung der angegriffenen Bescheide,
weil die Beklagte durch ihren Rentenausschuss entschieden hat.
Zwar ist der Bescheid der Beklagten vom 30.04.2015 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 14.01.2016 unter BerÃ¼cksichtigung der
geÃ¤nderten Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) in seinem Urteil vom
30.01.2020 (B 2 U 2/18 R â�� Juris) als formell rechtswidrig anzusehen, weil der
Rentenausschuss als AusgangsbehÃ¶rde anstelle des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers der
Beklagten den Anspruch des KlÃ¤gers auf Feststellung einer Berufskrankheit
abgelehnt hat. Dies begrÃ¼ndet aber keinen Anspruch auf Aufhebung des
Verwaltungsakts, der sich â�� dazu unter B) â�� materiell als rechtmÃ¤Ã�ig
erweist.

Die laufenden VerwaltungsgeschÃ¤fte des UnfallversicherungstrÃ¤gers fÃ¼hrt
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gemÃ¤Ã� Â§ 36 Abs. 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hauptamtlich, soweit Gesetz oder sonstiges fÃ¼r den
VersicherungstrÃ¤ger maÃ�gebendes Recht nichts Abweichendes bestimmen.
Allerdings kÃ¶nnen gemÃ¤Ã� Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV in der seit
01.01.1997 geltenden Fassung in der Satzung folgende Entscheidungen in der
Unfallversicherung auf RentenausschÃ¼sse Ã¼bertragen werden:
a) die erstmalige Entscheidung Ã¼ber Renten, Entscheidungen Ã¼ber
RentenerhÃ¶hungen, Rentenherabsetzungen und Rentenentziehungen wegen
Ã�nderung der gesundheitlichen VerhÃ¤ltnisse,
b) Entscheidungen Ã¼ber Abfindungen mit GesamtvergÃ¼tungen, Renten als
vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digungen, laufende Beihilfen und Leistungen bei
PflegebedÃ¼rftigkeit.

Entsprechend dieser ErmÃ¤chtigung hat die Beklagte in Â§ 39 Abs. 1 ihrer Satzung
in der Fassung der 4. Ã�nderung, in Kraft getreten am 01.01.2015, folgende
Entscheidungen den RentenausschÃ¼ssen Ã¼bertragen:
1. die erstmalige Entscheidung Ã¼ber Renten,
2. Entscheidungen Ã¼ber Renten auf unbestimmte Zeit, auch wenn zuvor bereits
eine Rente als vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digung gewÃ¤hrt wurde und sich der Grad der
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) nicht Ã¤ndert,
3. Entscheidungen Ã¼ber RentenerhÃ¶hungen, Rentenherabsetzungen und
Rentenentziehungen wegen Ã�nderung der gesundheitlichen VerhÃ¤ltnisse,
4. Entscheidungen Ã¼ber Abfindungen mit GesamtvergÃ¼tungen
5. Entscheidungen Ã¼ber Renten als vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digungen,
6. Entscheidung Ã¼ber laufende Beihilfen,
7. Entscheidungen Ã¼ber Leistungen bei PflegebedÃ¼rftigkeit (Â§ 36a Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 SGB IV).
In den Ã¼brigen FÃ¤llen setzt die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung die Leistungen fest (Â§ 39
Abs. 2 der Satzung). GemÃ¤Ã� Â§ 20 der Satzung bestehen die RentenausschÃ¼sse
aus je einem Vertreter oder einer Vertreterin der Versicherten und der
Arbeitgeber/innen. Ein Mitglied der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung oder eine von ihr
beauftragte Person nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil (vgl. Â§ 20
Abs. 2 und Abs. 4 der Satzung).

Im Fall des KlÃ¤gers hat die Beklagte im Bescheid vom 30.04.2015 entschieden,
dass keine BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV besteht. Soweit die Beklagte unter
Ziffer 2 AnsprÃ¼che auf Leistungen abgelehnt hat einschlieÃ�lich Leistungen oder
MaÃ�nahmen, die geeignet sind, dem Entstehen einer Berufskrankheit
entgegenzuwirken unter Verweis (durch Klammerzusatz) auf ErlÃ¤uterungen im
Anhang zu Leistungen nach Â§ 3 BKV, hat die Beklagte keinen hinreichend
konkreten Verwaltungsakt hinsichtlich einer Leistung getroffen, fÃ¼r die der
Rentenausschuss zustÃ¤ndig sein kÃ¶nnte. Insbesondere lÃ¤sst sich auch unter
Heranziehung der BegrÃ¼ndung des Bescheides nicht durch Auslegung nach
MaÃ�stab des objektiven EmpfÃ¤ngerhorizonts entnehmen, dass ein Anspruch auf
Verletztenrente bindend abgelehnt worden ist. Denn in der BegrÃ¼ndung werden
nur Leistungen und MaÃ�nahmen nach Â§ 3 BKV, aber nicht die Verletztenrente
erwÃ¤hnt. Dass in den beigefÃ¼gten ErlÃ¤uterungen allgemeine AusfÃ¼hrungen
zu einem â��Anspruch auf Renteâ�� enthalten sind, genÃ¼gt ohne Verweis hierauf
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in Tenor oder BegrÃ¼ndung des Bescheides nicht aus, um eine hinreichend
konkrete ablehnende Entscheidung im Wege der Auslegung des Bescheides zu
entnehmen.

Allerdings war zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieses Bescheides seit Jahren in der
Rechtsprechung des BSG die Auffassung vertreten worden, dass der
Rentenausschuss auch fÃ¼r die (isolierte) Ablehnung eines Versicherungsfalls
zustÃ¤ndig sei.
Bereits zu der bis 31.12.1996 geltenden VorgÃ¤ngerregelung in Â§ 1569a
Reichsversicherungsordnung (RVO) bzw. i.V.m. Â§ 36 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV
(i.d.F. von Art. II Â§ 29 Nr. 1 des Sozialgesetzbuchs â�� Verwaltungsverfahren â��
vom 18.08.1980 â�� BGBl. I, S. 1469) hatte das BSG entschieden, dass eine
fÃ¶rmliche Feststellung durch den Rentenausschuss auch bei isolierter
Anerkennung eines Arbeitsunfalls oder bei isolierter Anerkennung von Unfallfolgen
erforderlich sei (vgl. BSG, Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U 24/98 R â�� Juris Rn. 23
m.w.N.; vgl. ferner zum Recht vor Geltung des SGB IV auch BSG, Urteil vom
14.12.1965, 2 RU 113/63 â�� Juris Rn. 37, 39). Denn mit solchen bindenden
Feststellungen werde hÃ¤ufig, nÃ¤mlich wenn die weiteren Rentenvoraussetzungen
unzweifelhaft seien, bereits Ã¼ber die GewÃ¤hrung von Rente entschieden. Es
widerspreche aber Sinn und Zweck des Â§ 1569a RVO, wenn die weitreichende
Entscheidung Ã¼ber die GewÃ¤hrung von Renten zwar einer fÃ¶rmlichen
Feststellung durch einen eigens dafÃ¼r eingerichteten Ausschuss vorbehalten sei,
aber zugleich Ã¼ber das Vorliegen einer wesentlichen Voraussetzung der
RentengewÃ¤hrung bereits ohne fÃ¶rmliches Verfahren ohne den Ausschuss
entschieden werde (vgl. BSG, Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U 24/98 R â�� Juris).

Vorgesehen war nach damaliger Regelung in Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV die
Ã�bertragung der Feststellung nach Â§ 1569a RVO auf RentenausschÃ¼sse fÃ¼r
folgende FÃ¤lle (Â§ 1569a Abs. 1 RVO)
1. GewÃ¤hrung von Renten, die nicht nur fÃ¼r die Vergangenheit gewÃ¤hrt
werden,
2. Ã�nderung, Entziehung und Ruhen von Renten,
3. Pflege, Heilanstaltspflege oder Anstaltspflege,
4. Abfindung.

Die Neufassung von Â§ 36a SGB IV mit EinfÃ¼hrung des SGB VII durch das
Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz mit Wirkung zum 01.01.1997 sollte nach
der GesetzesbegrÃ¼ndung (BT-Drucks. 13/2204 S. 124) das geltende Recht
erweitern und konkretisieren. Eine Ã�bertragung auf die RentenausschÃ¼sse sollte
nach Vorstellung des Gesetzgebers nur in FÃ¤llen erfolgen, in denen ein
Beurteilungsspielraum bestehe und eine ehrenamtliche Beteiligung sachgerecht sei.
Dabei kÃ¶nne sich die Ã�bertragung auch auf einzelne der in dieser Bestimmung
genannten Entscheidungen beschrÃ¤nken. Mit dieser Neufassung hat der
Gesetzgeber also keine von der damaligen BSG-Rechtsprechung zur ZustÃ¤ndigkeit
der RentenausschÃ¼sse auch hinsichtlich der isolierten Feststellung von
VersicherungsfÃ¤llen abweichende Regelung getroffen. Auch die
GrundÃ¼berlegung des BSG, dass eine isolierte Feststellung eines Arbeitsunfalls
und â�� erst recht â�� eine bindende isolierte Ablehnung eines Versicherungsfalls
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in zahlreichen FÃ¤llen einer spÃ¤teren (erstmaligen) Entscheidung Ã¼ber Renten
vorgreifen wÃ¼rde, trifft unter der Neufassung weiter zu.

Dementsprechend hatte das BSG unter Geltung des SGB VII im Urteil vom
20.07.2010 (B 2 U 19/09 R â�� Juris Rn. 15) ausgefÃ¼hrt, dass fÃ¼r die
Entscheidung Ã¼ber das erstmals im Widerspruchsverfahren geltend gemachte
Recht auf Feststellung einer Wie-Berufskrank-heit nach Â§ 9 Abs. 2 SGB VII nicht die
Widerspruchsstelle, sondern der Rentenausschuss (also nicht der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer) als AusgangsbehÃ¶rde gemÃ¤Ã� Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 SGB IV
i.V.m. der Satzung der Beklagten zustÃ¤ndig gewesen sei.
Die damalige BSG-Rechtsprechung wurde auch in der frÃ¼heren
Kommentarliteratur aufgegriffen. WÃ¤hrend Becker (in: Becker / Franke / Molkentin,
Kommentar zum SGB VII, 5. Auflage 2018, zu Â§ 102 Rn. 1c) bei isolierter
Anerkennung oder Ablehnung eines Versicherungsfalls eine ZustÃ¤ndigkeit des
Rentenausschusses dann bejahte, wenn aufgrund Art und Schwere der
GesundheitsschÃ¤den bei Anerkennung des Versicherungsfalls mit einer der
genannten Leistungen gerechnet werden kÃ¶nne, vertrat Ricke (in: Kasseler
Kommentar zum Sozialversicherungsrecht â�� KK -, Stand 110. EL Juli 2021, zu Â§
102 SGB VII Rn. 12 ff.; anders mit Blick auf im Folgenden dargelegte BSG-
Rechtsprechung Ricke, in KK, Stand 177. EL Dezember 2021 Rn. 13) eine
ZustÃ¤ndigkeit des Rentenausschusses nicht fÃ¼r die Anerkennung, aber fÃ¼r die
Ablehnung der Anerkennung eines Versicherungsfalls, weil zugleich Leistungen
jeder Art einschlieÃ�lich der aufgezÃ¤hlten abgelehnt wÃ¼rden und eine
Differenzierung nach Schwere der Erkrankung oder mÃ¶glicher Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit nicht mÃ¶glich sei.

Allerdings hat das BSG erstmals im Urteil vom 30.01.2020 (B 2 U 2/18 R â�� Juris
Rn. 13 f.) abweichend von seiner oben dargelegten Rechtsaufassung (vgl.
Spellbrink/ Karmanski, NZS 2021, S. 461 ff., S. 466) die Auffassung vertreten, dass
der fÃ¼r den Rentenausschuss geltende Kompetenzkatalog abschlieÃ�end sei und
die isolierte Ablehnung eines Versicherungsfalls nicht erfasst werde, auch wenn sie
im Einzelfall die Entscheidung Ã¼ber die (Nicht-)GewÃ¤hrung einer Verletztenrente
prÃ¤judizierend vorwegnehme. Der Rentenausschuss sei â��bei verstÃ¤ndiger
WÃ¼rdigung aller in Betracht kommenden UmstÃ¤nde offensichtlich nicht befugt,
durch Verwaltungsakt Ã¼ber die (Nicht-)Feststellung des Arbeitsunfalls oder Ã¼ber
die Einstellung des Verletztengeldes und der unfallversicherungsrechtlichen
Heilbehandlung zu beschlieÃ�en.â�� In einem weiteren Urteil vom 16.03.2021 (B 2
U 7/19 R â�� Juris Rn. 16) hat das BSG diese Auffassung bestÃ¤tigt und betont, dass
Â§ 36 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV dem Rentenausschuss keine AllzustÃ¤ndigkeit fÃ¼r
die umfassende Ablehnung aller auch nur denkbar in Betracht kommenden
Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung einrÃ¤ume.

Das BSG hat zugleich ausgefÃ¼hrt, dass die KompetenzÃ¼berschreitung durch den
Rentenausschuss als sachliche UnzustÃ¤ndigkeit bzw. die Befassung eines zur
Mitwirkung nicht berufenen Ausschusses nicht die Nichtigkeit des Verwaltungsaktes
zur Folge hat (vgl. BSG, Urteil vom 30.01.2020 â�� B 2 U 2/18 R â�� Juris Rn. 14;
fÃ¼r den umgekehrten Fall â�� Entscheidung der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung statt des
Rentenausschusses â�� vgl. BSG, Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U 24/98 R â��
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Juris). GemÃ¤Ã� Â§ 40 Abs. 1 SGB X ist ein Verwaltungsakt nichtig, soweit er an
einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei verstÃ¤ndiger
WÃ¼rdigung aller in Betracht kommender UmstÃ¤nde offensichtlich ist. Danach
kommt laut BSG eine Nichtigkeit nur im Fall sogenannter absoluter
UnzustÃ¤ndigkeit in Betracht, wobei die mit dem Verwaltungsakt geregelte
Angelegenheit keinen sachlichen Bezug zum Aufgabenbereich der handelnden
BehÃ¶rde haben darf und dies offenkundig sein muss (vgl. BSG ebenda; zur
Offenkundigkeit des Mangels auch BSG, Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U 24/98 R
â�� Juris Rn. 24 m.w.N.). Eine solche absolute â�� insbesondere offenkundige â��
UnzustÃ¤ndigkeit des zum UnfallversicherungstrÃ¤ger gehÃ¶renden
Rentenausschusses liegt aber nicht vor.

Ein Verwaltungsakt Ã¼ber die Ablehnung der Anerkennung eines Versicherungsfalls
ist nach Ã�berzeugung des Senats aber nicht allein wegen des Handelns des
Rentenausschusses auÃ�erhalb seines Kompetenzrahmens und wegen der damit
einhergehenden formellen Rechtswidrigkeit zurÃ¼ckzunehmen (offengelassen von
BSG, Urteil vom 30.01.2020 â�� B 2 U 2/18 R â�� Juris Rn. 43).

GemÃ¤Ã� Â§ 42 Abs. 1 Satz 1 SGB X kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts,
der nicht nach Â§ 40 SGB X nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden,
weil er unter Verletzung von Vorschriften Ã¼ber das Verfahren, die Form oder die
Ã¶rtliche ZustÃ¤ndigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich ist, dass die
Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat.
Anders als bei einem Fehler der Ã¶rtlichen UnzustÃ¤ndigkeit handelt es sich bei
VerstÃ¶Ã�en gegen die Vorschriften zur sachlichen, instanziellen und funktionellen
ZustÃ¤ndigkeit oder der VerbandzustÃ¤ndigkeit allerdings in der Regel um
schwerwiegende Fehler mit der Folge der Aufhebbarkeit unabhÃ¤ngig von der
materiellen RechtmÃ¤Ã�igkeit (vgl. Leopold, in: Juris-Praxiskommentar, zu Â§ 42
SGB X, Stand 04.01.2021, Rn. 42; SchÃ¼tze, in: von Wulffen/SchÃ¼tze, Kommentar
zum SGB X, 9. Auflage 2020, zu Â§ 42 Rn. 5 m.w.N.). So hat das BSG entschieden,
dass eine Entscheidung des Widerspruchsausschusses anstelle der sachlich und
funktional zustÃ¤ndigen AusgangsbehÃ¶rde ein schwerwiegender Mangel ist und
(insoweit) zur Aufhebbarkeit der Entscheidung im Widerspruchsbescheid fÃ¼hrt
(vgl. BSG, Urteil vom 20.07.2010 â�� B 2 U 19/09 R â�� Juris; BSG, Urteil vom
18.11.2014 â�� B 8 SO 23/13 R â�� Juris; BSG, Urteil vom 18.10.2005 â�� B 4 RA
21/05 R â�� Juris; BSG, Urteil vom 30.03.2004 â�� B 4 RA 48/01 R â�� Juris).
Im Bereich des Kassenarztrechts hat das BSG entschieden, dass, wenn die
ZustÃ¤ndigkeit von Organen auf Rechtsvorschriften mit AuÃ�enwirkung beruht, der
unter Verletzung der ZustÃ¤ndigkeitsregelung von einem anderen Organ erlassene
Verwaltungsakt zumindest anfechtbar ist (vgl. BSG, Urteil vom 08.09.1993 â�� 14a
RKa 9/92 â�� Juris). Hintergrund dieser Entscheidung war, dass die
WirtschaftlichkeitsprÃ¼fung der Abrechnungen von VertragszahnÃ¤rzten im
Ersatzkassenbereich nicht der â�� im dortigen Fall entscheidenden â��
KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung (KZÃ�V), sondern besonderen PrÃ¼fungs- und
BeschwerdeausschÃ¼ssen Ã¼bertragen war, deren Mitglieder vom Vorstand der
KZÃ�V berufene VertragszahnÃ¤rzte sein mussten, die bei ihren Entscheidungen
nicht an Weisungen gebunden waren. Dabei diente diese aussschlieÃ�liche,
besondere sachliche ZustÃ¤ndigkeit der PrÃ¼fungs- und BeschwerdeausschÃ¼sse
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laut BSG sowohl dem Schutz der von WirtschaftlichkeitsprÃ¼fungen betroffenen
VertragszahnÃ¤rzte als auch dem der Ersatzkassen, was es ausschlieÃ�e, die von
anderen Einrichtungen der KZÃ�V â�� hier der Verwaltung und dem Vorstand â��
getroffene Entscheidungen als rechtmÃ¤Ã�ig anzusehen.
Ferner hat das BSG entschieden (vgl. Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U 24/98 R â��
Juris Rn. 24 m.w.N.), dass ein nicht vom zustÃ¤ndigen Rentenausschuss, sondern
vom GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer erlassener Bescheid an einem schwerwiegenden Mangel
leidet, der zur Aufhebbarkeit (nicht nur Nichtigkeit) dieses Bescheides fÃ¼hrt.

Mit diesen ZustÃ¤ndigkeitsverstÃ¶Ã�en ist aber nach Ã�berzeugung des Senats der
Fall nicht vergleichbar, dass anstelle (nur) der Verwaltung, nÃ¤mlich des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers als AusgangsbehÃ¶rde, der Rentenausschuss entscheidet, dem
durch die Satzung in Verbindung mit dem Gesetz bestimmte besonders wichtige
Entscheidungen als AusgangsbehÃ¶rde zugeordnet worden sind, trotz der
organÃ¤hnlichen Stellung des Rentenausschusses (vgl. Hinderer, NZS 2015, S.
14-18).

Die in Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV aufgezÃ¤hlten Leistungen sind von
erheblichem wirtschaftlichen Gewicht fÃ¼r die Versicherten, zumal sie im
Allgemeinen fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit zu erbringen sind (vgl. hierzu und zum Folgenden:
Ricke, in: KK, 116. EL September 2021, zu Â§ 102 SGB VII Rn. 5 ff.; Hinderer, NZS
2015, S. 14-18).
Dabei zeigt die historische Entwicklung, dass die Beteiligung von
RentenausschÃ¼ssen u.a. der Kontrolle der Verwaltung durch paritÃ¤tische
Mitwirkung der Arbeitgeber- und Versichertenvertreter bei diesen wichtigen
Entscheidungen dienen sollte. WÃ¤hrend ursprÃ¼nglich Ã¼ber solche Leistungen
allein von Vertretern der Arbeitgeber in den berufsgenossenschaftlichen Organen zu
entscheiden war, was auf verbreitetes Misstrauen bei den Versicherten traf, die eine
zu enge Gesetzesauslegung zum Arbeitsunfall und der MdE-EinschÃ¤tzung
beklagten, wurde â�� um dem vertrauensbildend entgegenzuwirken â�� 1923 die
verpflichtende Beteiligung der Versicherten in den AusschÃ¼ssen eingefÃ¼hrt
durch die Verordnung vom 30.10.1923 (RGBl. I S. 1057; vgl. Ricke a.a.O.). Nach
dem Selbstverwaltungsgesetz vom 22.02.1951 (BGBl. I S. 124) wurden daraus die
jetzigen paritÃ¤tisch besetzten RentenausschÃ¼sse gebildet (vgl. Ricke a.a.O.;
Molkentin SGB 2018, S. 737-742). Ã�ber diesen fÃ¼r die aktuelle Regelung
weiterhin gÃ¼ltigen Normzweck hinaus zielt Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV
auÃ�erdem darauf ab, mit dem Arbeitsleben im Bereich des entsprechenden
UnfallversicherungstrÃ¤gers vertraute Laien in die Entscheidungsfindung
einzubinden und diese nicht nur einer â��BehÃ¶rdeâ�� zu Ã¼berlassen (vgl. Ricke
a.a.O. Rn. 6). Dem entspricht, dass nach der o.g. GesetzesbegrÃ¼ndung nur
Entscheidungen mit einem gewissen Beurteilungsspielraum einbezogen werden, die
eine ehrenamtliche Laienbeteiligung sinnvoll machen (vgl. BT-Drucks 13/2204, S.
124). Gemeint ist damit nicht Beurteilungsspielraum im rechtlichen Sinn, zumal die
meisten dieser Leistungen gebundene Entscheidungen sind, sondern â�� soweit
gegeben â�� die AusÃ¼bung von Ermessen sowie die EinschÃ¤tzung der
LebensverhÃ¤ltnisse und der Folgen der Entscheidung fÃ¼r die Versicherten aus
Sicht der mit diesen VerhÃ¤ltnissen vertrauten Ausschussmitgliedern als Laien (vgl.
Ricke a.a.O., Rn. 6).
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Die Entscheidung der Mitglieder des Rentenausschusses Ã¼ber den von der
Verwaltung vorgestellten Fall und Ã¼ber deren unterbreiteten
Entscheidungsvorschlag ist hinsichtlich der Funktion mit derjenigen von
ehrenamtlichen Richtern im Sozialgerichtsprozess vergleichbar (vgl. hierzu und zum
Folgenden Hinderer, NZS 2015, S. 14-18). Die Ausschussmitglieder, die
hauptberuflich in den versicherten Betrieben oder in Vereinigungen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern tÃ¤tig sind, bringen im beruflichen Alltag
gewonnene Kenntnisse in die Entscheidung ein und ergÃ¤nzen die Sichtweise der
Verwaltung. Teils kÃ¶nnen sie in Unfallanzeigen dargestellte HergÃ¤nge besser
beurteilen als Sachbearbeiter der Verwaltung oder Gutachter oder z.B. wichtige
ergÃ¤nzende Hinweise zu frÃ¼her Ã¼blichen Arbeitsbedingungen bei lang
zurÃ¼ckliegende Einwirkungen im Berufskrankheitenverfahren geben (vgl. Hinderer
a.a.O.).
AuÃ�erdem verbessert die Mitwirkung ehrenamtlicher Ausschussmitglieder die
VerstÃ¤ndlichkeit der Entscheidung, denn die Ausschussmitglieder mÃ¼ssen die
von der Verwaltung vorbereiteten VorschlÃ¤ge nachvollziehen kÃ¶nnen (vgl.
Hinderer a.a.O.). Ein Mitarbeiter der Verwaltung erlÃ¤utert rechtliche und
medizinische Probleme, stellt den Entscheidungsvorschlag vor und beantwortet ggf.
Fragen der Ausschussmitglieder. Halten die Ausschussmitglieder ausnahmsweise
aufgrund ihrer besonderen Sachkunde noch Ermittlungen zu
entscheidungsrelevanten Tatsachen fÃ¼r erforderlich, begrÃ¼nden sie dies und
erteilen der Verwaltung einen entsprechenden Auftrag (vgl. Hinderer a.a.O.). Ferner
kÃ¶nnen sie den Entscheidungsvorschlag ablehnen.

Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, dass bei Entscheidung des
Rentenausschusses nicht die Verwaltung allein Ã¼ber ihren (internen)
Entscheidungsvorschlag entscheidet, sondern ihr Entscheidungsvorschlag einer
nochmaligen PrÃ¼fung durch auÃ�enstehende Ausschussmitglieder unterstellt
wird, was letztlich der RechtmÃ¤Ã�igkeitskontrolle und damit dem besonderen
Schutz des Versicherten dient.
Nachvollziehbar erscheint daher, dass bei Einrichtung von RentenausschÃ¼ssen die
Ã¼bertragenen Aufgaben der Entscheidung durch den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer entzogen
sind und bei kompetenzÃ¼berschreitender ablehnender Entscheidung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers bzw. der ihn vertretenden Mitarbeiter anstelle des
Rentenausschusses dieser VerstoÃ� gegen die sachliche ZustÃ¤ndigkeit auf
Anfechtung des Betroffenen zur Aufhebung fÃ¼hrt, weil dem KlÃ¤ger dann gerade
die zustehende weitere Kontrolle des insoweit als besonders kompetent bewerteten
Ausschusses vorenthalten wird (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U
24/98 R â�� Juris Rn. 24 m.w.N.)

Umgekehrt vermag der Zugewinn an Kontrolle durch Einbindung, PrÃ¼fung und
Entscheidung eines Rentenausschusses anstelle einer alleinigen
Verwaltungsentscheidung durch den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer den Rechtsschutz des
Rechtssuchenden nicht zu beeintrÃ¤chtigen, insbesondere nicht im Fall eines sich
anschlieÃ�enden Klage- und Berufungsverfahrens. Selbst in dem denkbaren Fall,
dass ein Rentenausschuss von einem positiven Entscheidungsvorschlag der
Verwaltung (rechtswidrig) abweichen sollte und die Verwaltung ihren Vorschlag
weder im Rahmen der Abhilfeentscheidung noch bei Entscheidung des
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Widerspruchsausschusses erfolgreich einbringen kÃ¶nnte, stÃ¼nde es dem
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bzw. seinem Vertreter spÃ¤testens im Klageverfahren frei, dem
Begehren des KlÃ¤gers stattzugeben.
AuÃ�erdem vermag der Rentenausschuss â�� anders als ggf. der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer â�� nicht eigenmÃ¤chtig Entscheidungen an sich zu ziehen; er
entscheidet vielmehr nur auf Zuweisung und Vorlage von FÃ¤llen durch die
Verwaltung.

Zwar wird in der Literatur (vgl. Spellbrink/Karmanski, SGb 2021, S. 461-473, S. 467)
ein genereller Aufhebungsanspruch bei KompetenzverstÃ¶Ã�en von
Rentenausschuss oder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer unter dem Stichpunkt
â��Rechtswidrigkeit als Mindestsanktionâ�� mit folgender Argumentation vertreten:
â��Zudem steht die behÃ¶rdliche Kompetenzordnung unter dem rechtsstaatlichen
Gebot lÃ¼ckenloser, klarer und fester ZustÃ¤ndigkeitsabgrenzungen: Die
Entscheidungsbefugnisse sollen nicht von einer beliebigen, sondern von der
sachnÃ¤chsten BehÃ¶rde wahrgenommen werden, die der jeweilige Normgeber
bestimmt und fÃ¼r entsprechend fachkompetent gehalten hat. Diese Kompetenz
gewÃ¤hrleistet im Rahmen des Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 SGB IV
Verwaltungsentscheidungen, die sich in besonderer Weise durch Praxis-, Sach- und
BÃ¼rgernÃ¤he auszeichnen.
Dagegen sind die juristisch geschulten BeschÃ¤ftigten der
UnfallversicherungstrÃ¤ger spezialisierte Experten fÃ¼r alle Ã¼brigen
(Rechts-)Fragen. Die Entscheidung durch die fachkompetente und sachnÃ¤chste
BehÃ¶rde muss der BÃ¼rger durchsetzen kÃ¶nnen. Andernfalls bestÃ¼nde die
Gefahr, dass die (wohlÃ¼berlegten und klug austarierten) ZustÃ¤ndigkeitsregeln
leerliefen, was letztlich ihre NormativitÃ¤t in Frage stellen wÃ¼rde. Deshalb
erfordert die Gesetzesbindung der Verwaltung (Art. 20 Abs. 3 GG) ein MindestmaÃ�
an effektiver Durchsetzbarkeit von ZustÃ¤ndigkeitsregelungen.â��

Diese Argumentation Ã¼berzeugt nach Ã�berzeugung des Senats aber aus
folgenden GrÃ¼nden nicht: Zum einen berÃ¼cksichtigt diese Auffassung nicht,
dass die von ihr gerÃ¼hmte Kompetenz juristisch geschulter
Verwaltungsmitarbeiter auch den Mitgliedern des Rentenausschusses zugÃ¤nglich
gemacht wird, nÃ¤mlich durch Vorlage und ErlÃ¤uterung eines von diesen Experten
ausgearbeiteten Entscheidungsvorschlags.
Zum anderen erscheint wenig Ã¼berzeugend, weshalb den Mitgliedern des
Rentenausschusses zwar besondere Kompetenz fÃ¼r die (besonders wichtigen)
Entscheidungen in Â§ 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV einschlieÃ�lich damit
einhergehender â�� teils durchaus diffiziler â�� juristischer Fragen z.B. im Rahmen
von Rentenbewilligungen, Rentenentziehungen, Abfindungen oder Leistungen bei
PflegebedÃ¼rftigkeit zugebilligt wird, ihnen aber zugleich eine ausreichende
Sachkompetenz zur Beurteilung z.B. eines Anspruchs auf Verletztengeld oder
Heilbehandlung generell abgesprochen werden sollte. ErgÃ¤nzend ist darauf
hinzuweisen, dass nach derzeitiger Rechtslage keine Bedenken an der
ZustÃ¤ndigkeit des Rentenausschusses bestehen, wenn dieser einen Anspruch auf
Verletztenrente mit der BegrÃ¼ndung ablehnt, dass schon kein Versicherungsfall
vorliegt.
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Soweit im oben genannten Aufsatz die Aufhebung eines (materiell) rechtmÃ¤Ã�igen
Verwaltungsakts als â��Mindestsanktionâ�� bei VerstÃ¶Ã�en gegen
ZustÃ¤ndigkeitsregeln propagiert wird, ist ferner darauf hinzuweisen, dass im
vorliegenden Fall der Bescheid 2015 und der Widerspruchsbescheid 2016 ergangen
ist und die Beklagte ausgehend von der damaligen, oben bereits dargestellten BSG-
Rechtsprechung (vgl. BSG, Urteil vom 30.06.1999 â�� B 2 U 24/98 R â�� Juris Rn. 23
m.w.N.; BSG, Urteil vom 14.12.1965, 2 RU 113/63 â�� Juris Rn. 37, 39; BSG, Urteil
vom 20.07.2010 â�� B 2 U 19/09 R â�� Juris) von einer zwingenden
ausschlieÃ�lichen ZustÃ¤ndigkeit des Rentenausschusses zur Entscheidung Ã¼ber
eine BK als Versicherungsfall ausgehen durfte. Die Beklagte hat also
ZustÃ¤ndigkeitsregelungen nicht ignoriert, sondern sie hat diese unter
BerÃ¼cksichtigung der damaligen Rechtsprechung des BSG gerade beachtet.

AuÃ�erdem hat sich der nach aktueller BSG-Rechtsprechung als AusgangsbehÃ¶rde
zustÃ¤ndige GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, der die Beklagte auch im Klage- und
Berufungsverfahren gerichtlich vertritt, mittels Klageabweisungsantrags und
Antrags auf ZurÃ¼ckweisung der Berufung durch seine bevollmÃ¤chtigten Vertreter
die Entscheidung des Rentenausschusses zu eigen gemacht.

Weist die dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer unterstehende Verwaltung dem
Rentenausschuss im Einzelfall Entscheidungen auÃ�erhalb seiner in der Satzung
geregelten ZustÃ¤ndigkeit zu und entscheidet der Rentenausschuss daraufhin als
unzustÃ¤ndige AusgangsbehÃ¶rde anstelle des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers (als
AusgangsbehÃ¶rde), ist es angesichts der Besonderheiten der ZustÃ¤ndigkeits- und
Verfahrensgestaltung der RentenausschÃ¼sse angezeigt, diesen Fehler â��
abweichend von anderen Fallgestaltungen der sachlichen ZustÃ¤ndigkeit â�� wie
einen â��sonstigen Verfahrensfehlerâ�� im Sinne des Â§ 42 Satz 1 SGB X zu
beurteilen. Damit kommt eine Aufhebung des â�� formell rechtswidrigen â��
Verwaltungsaktes nicht in Betracht, wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die
Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Dies ist hier der Fall, denn der
KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Feststellung der BK Nr. 1318.

Angesichts der Besonderheiten im Einzelfall, u.a. der erst deutlich nach Erlass des
Bescheides geÃ¤nderten BSG-Rechtsprechung, besteht jedenfalls im vorliegenden
Fall aus Sicht des Senats kein Anlass, den angegriffenen Verwaltungsakt in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides aufzuheben, nur damit nochmals eine
inhaltlich identische Entscheidung durch den GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer erlassen wird, der
sich im Klageverfahren bereits entsprechend positioniert hatte.

B) Der KlÃ¤ger hat nach Ã�berzeugung des Senats keinen Anspruch auf
Feststellung einer BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV.

GemÃ¤Ã� Â§ 9 Abs. 1 SGB VII sind Berufskrankheiten (BKen) Krankheiten, die die
Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats als
BKen bezeichnet (Listen-BK) und die Versicherte infolge einer den
Versicherungsschutz nach den Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit
erleiden (Satz 1). Die Bundesregierung ist ermÃ¤chtigt, in der Rechtsverordnung
solche Krankheiten als BKen zu bezeichnen, die nach den Erkenntnissen der
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medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen
bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte TÃ¤tigkeit in erheblich
hÃ¶herem Grade als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung ausgesetzt sind; sie kann BKen auf
bestimmte GefÃ¤hrdungsbereiche beschrÃ¤nken oder mit dem Zwang zur
Unterlassung einer gefÃ¤hrdenden TÃ¤tigkeit versehen (Satz 2).

Nach stÃ¤ndiger BSG-Rechtsprechung ist fÃ¼r die Feststellung einer Listen-BK
danach im Regelfall erforderlich, dass die Verrichtung einer â�� grundsÃ¤tzlich â��
versicherten TÃ¤tigkeit (sachlicher Zusammenhang) zu Einwirkungen von
Belastungen, Schadstoffen o.Ã¤. auf den KÃ¶rper gefÃ¼hrt hat
(EinwirkungskausalitÃ¤t) und die Einwirkungen eine Krankheit verursacht haben
(haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t). Dass die berufsbedingte Erkrankung ggf. den
Leistungsfall auslÃ¶sende Folgen nach sich zieht (haftungsausfÃ¼llende
KausalitÃ¤t), ist keine Voraussetzung einer Listen-BK (vgl. z.B. BSG, Urteil vom
15.09.2011 â�� B 2 U 25/10 R â�� Juris Rn. 14).
Ã�ber die allgemeine berufliche GefÃ¤hrdung hinaus muss als wahrscheinlich
nachgewiesen sein, dass im konkreten Fall die berufliche TÃ¤tigkeit wesentliche
(Mit-)Ursache fÃ¼r die GesundheitsstÃ¶rungen war (vgl. hierzu BSG SozR 2200 Â§
551 Nr. 1 und 18). Nach der im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung
maÃ�geblichen Theorie der wesentlichen Bedingung sind dabei nur solche Ursachen
rechtserheblich, die wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg zu dessen
Eintritt wesentlich mitgewirkt haben (vgl. BSG, Urteil vom 30.01.2007 â�� B 2 U
23/05 R â�� und Urteil vom 02.04.2009 â�� B 2 U 9/08 R â�� beide verÃ¶ffentlicht
bei Juris).

Dabei mÃ¼ssen die â��versicherte TÃ¤tigkeitâ��, die â��Verrichtungâ��, die
â��Einwirkungenâ�� und die â��Krankheitâ�� im Sinne des Vollbeweises â�� also
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit â�� vorliegen. FÃ¼r die nach der
Theorie der wesentlichen Bedingung zu beurteilenden UrsachenzusammenhÃ¤nge
genÃ¼gt indes die hinreichende Wahrscheinlichkeit, nicht allerdings die bloÃ�e
MÃ¶glichkeit (vgl. BSG, Urteil vom 15.09.2011 â�� B 2 U 25/10 R â�� Juris Rn. 24
m.w.N.). Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit liegt vor, wenn nach aktueller
wissenschaftlicher Lehrmeinung mehr fÃ¼r als gegen den Zusammenhang spricht
und ernste Zweifel hinsichtlich einer anderen Verursachung ausscheiden (vgl. BSG 
SozR 2200 Â§ 548 Nr. 38). FÃ¼r die Bewertung der Krankheit und des
Ursachenzusammenhangs hinsichtlich beruflicher Belastungen ist der aktuelle
wissenschaftliche Erkenntnisstand zu berÃ¼cksichtigen; daher sind neben der
BegrÃ¼ndung des Verordnungsgebers auch die MerkblÃ¤tter des zustÃ¤ndigen
Bundesministeriums zu beachten sowie ggf. Leitlinien der entsprechenden
medizinischen Fachgesellschaften.

Die BK Nr. 1318 der Anlage 1 zur BKV erfasst Erkrankungen des Blutes, des
blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol. Diese BK wurde durch
die Zweite Verordnung zur Ã�nderung der BKV vom 11.06.2009 (BGBl. I S. 1273)
mit Wirkung ab dem 01.07.2009 in die Anlage 1 zur BKV aufgenommen als
eigenstÃ¤ndige Spezialregelung zur BK Nr. 1303 der Anlage 1 zur BKV
(â��Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder Styrolâ��).
Hierzu wurde in den Materialien Folgendes ausgefÃ¼hrt (BR-Drucks. 242/09, S. 13
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f.):
â��Es handelt sich hierbei nicht um eine neue Berufskrankheit, sondern es werden
die Erkrankungen des hÃ¤molymphatischen Systems aus der bisherigen
Berufskrankheit Nummer 1303 herausgenommen und als â��lex specialisâ�� in
einer eigenstÃ¤ndigen Berufskrankheiten-Nummer bezeichnet.
Hierdurch werden drei Ziele erreicht:
â�� eine PrÃ¤zisierung der bisherigen Berufskrankheit Nummer 1303,
â�� die BerÃ¼cksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse der Medizin
Ã¼ber die Verursachung von lymphatischen Krebserkrankungen (Non-Hodgkin-
Lymphomen â�� NHL) durch Benzol und
â�� eine einheitliche Rechtsanwendung durch die UnfallversicherungstrÃ¤ger und
die Sozialgerichte.
Benzol ist generell geeignet, alle malignen hÃ¤molymphatischen
Systemerkrankungen, deren Zellreihen sich von der omnipotenten Stammzelle im
Knochenmark ableiten, einschlieÃ�lich der NHL zu verursachen. Dies basiert auf
toxikologischen, tierexperimentellen und epidemiologischen Erkenntnissen.
Benzol hat eine toxische Wirkung auf die Bildung aller Blutzellen, also der roten
BlutkÃ¶rperchen (Erythrozyten), weiÃ�en BlutkÃ¶rperchen (Leukozyten) und
BlutplÃ¤ttchen (Thrombozyten), so dass daraus verminderte Zellzahlen im Blut
resultieren (u. a. AnÃ¤mie, Leukopenie). Diese toxische Wirkung ist im
Knochenmark lokalisiert, wo die verschiedenen Zellreihen aus gemeinsamen
Stammzellen gebildet werden; daher wird die Wirkung von Benzol als
Knochenmarksdepression bezeichnet. â�¦
Die Verursachung der toxischen Knochenmarksdepression, der aplastischen
AnÃ¤mie, der myelodysplastischen Syndrome und der akuten LeukÃ¤mie durch
Benzol ist seit Jahrzehnten wissenschaftlich unumstritten. Bis vor einigen Jahren
herrschte auch darÃ¼ber Konsens, dass Benzol infolge seines
SchÃ¤digungsmusters allgemein alle malignen hÃ¤molymphatischen
Systemerkrankungen, deren Zellreihen sich von der omnipotenten Stammzelle im
Knochenmark ableiten, verursachen kann. Im Jahr 2001 wurden an dieser
Auffassung im Hinblick auf periphere NHL in der deutschsprachigen
arbeitsmedizinischen Literatur Zweifel geÃ¤uÃ�ert. Mit der neu bezeichneten
Berufskrankheit Nummer 1318 werden diese Zweifel ausgerÃ¤umt.
In einer Reihe epidemiologischer Studien, die eine Risikoverdoppelung fÃ¼r akute
myeloische LeukÃ¤mien oder akute nichtlymphatische LeukÃ¤mien zeichneten,
wurde ein deutlicher Zusammenhang mit einem mindestens doppelt erhÃ¶hten
Erkrankungsrisiko auch fÃ¼r NHL festgestellt. Kohortenstudien, in denen eine
solche RisikoerhÃ¶hung nicht festgestellt wurde, sind zur Beurteilung der NHL
ungeeignet, da eine unzureichende Benzolexposition der untersuchten
Personengruppe wahrscheinlich war.
Dies beruht auf folgenden Erkenntnissen:
Die Auswertung epidemiologischer Studien Ã¼ber die Verursachung von
LeukÃ¤mien und NHL unterliegt besonderen Schwierigkeiten, die die Aussagekraft
der Studien limitieren. Es handelt sich um (â�¦) sehr seltene Erkrankungen, so dass
die Studienkollektive eine groÃ�e Personenzahl umfassen mÃ¼ssen. Dabei besteht
die Gefahr, dass zur Erreichung der erforderlichen StudiengrÃ¶Ã�e Personen
einbezogen werden, die nur geringen Benzolkonzentrationen ausgesetzt waren.
Hinzu kommt eine unzureichende Expositionsermittlung, zumal Benzol meist nicht
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als Reinsubstanz, sondern in Gemischen oder als Verunreinigung (z. B. im Benzin)
vorliegt. Die Vergleichbarkeit epidemiologischer Studien aus verschiedenen
LÃ¤ndern und Jahrzehnten wird durch die Uneinheitlichkeit der Klassifikation bzw.
Nomenklatur der einzelnen hÃ¤molymphatischen Erkrankungen erschwert, die
zudem in den letzten Jahrzehnten mehrfach geÃ¤ndert wurde. (â�¦ ) SchlieÃ�lich
muss auch berÃ¼cksichtigt werden, dass es sich bei den meisten Kohortenstudien
Ã¼ber Benzol um MortalitÃ¤tsstudien handelt, in denen NHL mit jahre- oder
jahrzehntelangen Ã�berlebenszeiten im Vergleich zu den fast immer rasch zum
Tode fÃ¼hrenden akuten LeukÃ¤mien untererfasst werden.
Die toxikologischen und epidemiologischen Erkenntnisse werden weiter dadurch
untermauert, dass Benzol in tierexperimentellen Untersuchungen vorwiegend
lymphatische Tumoren verursacht hat und dass in einigen Studien in den
Lymphozyten benzolexponierter Arbeiter cytogenetische VerÃ¤nderungen
(Chromosomenanomalien usw.) registriert wurden.
Hinsichtlich der â��bestimmten Personengruppeâ��, die durch ihre Arbeit in
erheblich hÃ¶herem MaÃ�e als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung einer gefÃ¤hrdenden
Benzoleinwirkung im Sinn dieser Berufskrankheit ausgesetzt ist, ist zu
differenzieren. Abschneidekriterien in Form einer festen Dosis-Wirkungs-Beziehung
kÃ¶nnen fÃ¼r die verschiedenen Formen maligner Erkrankungen des hÃ¤mo-
lymphatischen Systems aus den epidemiologischen Studien nicht abgeleitet
werden. FÃ¼r die Begutachtung und Anerkennung im Einzelfall kann aufgrund der
epidemiologischen Erkenntnisse aber auf Orientierungswerte abgestellt werden, bei
deren Erreichen eine Verursachungswahrscheinlichkeit von Ã¼ber 50 Prozent fÃ¼r
den Kausalzusammenhang mit der beruflichen Exposition hinreichend
wahrscheinlich ist:
â�� FÃ¼r LeukÃ¤mien (einschlieÃ�lich der chronischen lymphatischen LeukÃ¤mie,
aber ohne die chronische myeloische LeukÃ¤mie) sowie deren FrÃ¼hstadien
aplastische AnÃ¤mie und myelodysplastische Syndrome ab einer kumulativen
Belastung im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich der ppm-Jahre
(ppm â�� parts per million); ein Teil der NHL (stammzell-nahe Lymphome) wird aus
AnalogieÃ¼berlegungen dieser Gruppe von Erkrankungen zugerechnet. Dabei
entspricht ein ppm-Jahr einer tÃ¤glich achtstÃ¼ndigen Exposition gegenÃ¼ber
einer Luftkonzentration von durchschnittlich 1 ppm Benzol an 240 Arbeitstagen. Die
wissenschaftliche Empfehlung des Ã�rztlichen SachverstÃ¤ndigenbeirats
â��Berufskrankheitenâ�� beim Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales,
verÃ¶ffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt vom 12.11.2007 S. 974 ff.,
enthÃ¤lt einen Katalog typischer TÃ¤tigkeiten, bei denen nach IntensitÃ¤t und
Dauer der Benzolbelastung die erforderliche Verursachungswahrscheinlichkeit
vorliegt. Der Katalog ist nicht abschlieÃ�end.
â�� FÃ¼r die Ã¼brigen Erkrankungen des hÃ¤molymphatischen Systems (Ã¼brige
NHL auÃ�er der chronischen lymphatischen LeukÃ¤mie, myeloproliferative
Syndrome einschlieÃ�lich der chronischen myeloischen LeukÃ¤mie), bei denen der
generelle Kausalzusammenhang wissenschaftlich ebenfalls gesichert ist, ist eine
Einzelfallbeurteilung erforderlich. Dabei sind die konkreten ArbeitsumstÃ¤nde
(unzureichende Arbeitshygiene, erheblicher Hautkontakt mit Benzol) besonders zu
berÃ¼cksichtigen. Die wissenschaftliche Empfehlung des Ã�rztlichen
SachverstÃ¤ndigenbeirats â��Berufskrankheitenâ�� enthÃ¤lt hierzu entsprechende
Hinweise.
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Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten und der zugrunde gelegten Literatur wird auf
die oben bezeichnete wissenschaftliche Empfehlung des Ã�rztlichen
SachverstÃ¤ndigenbeirats â��Berufskrankheitenâ�� verwiesen.â��

Aus dem Merkblatt zur BK Nr. 1318 (Bekanntmachung des BMAS vom 30.12.2009
â�� IVa4-45222-1318 â�� GMBl 5/6/2010, S. 94 ff. â�� im Folgenden: Merkblatt) und
der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur BK Nr. 1318 (Bekanntmachung des BMAS
vom 01.09.2007 â�� IVa 4-45222 â�� GMBl 49-51/2007, S. 974 ff. â�� im
Folgenden: wissenschaftliche BegrÃ¼ndung) ergibt sich, dass zwar die Angabe
eines Dosisgrenzwertes nicht mÃ¶glich ist, dass sich aber nach der
bestverfÃ¼gbaren aktuellen wissenschaftlich-medizinischen Datenlage fÃ¼r die
KausalitÃ¤tsprÃ¼fung je nach Krankheitsbild unterschiedliche Anforderungen an die
Belastung ergeben (vgl. Merkblatt IV 1). Zu unterscheiden sind danach nichtmaligne
toxische Erkrankungen (Knochenmarksdepression) und maligne Erkrankungen;
ferner sind die malignen Krankheitsbilder in zwei Gruppen eingeteilt, wobei das
Multiple Myelom nach der beigefÃ¼gten Tabelle 1 der Gruppe B unterfÃ¤llt.

WÃ¤hrend die Gruppe A Krankheitsbilder mit epidemiologischer Information zur
Dosis-Wirkungsbeziehung erfasst, gehÃ¶ren zur Gruppe B Krankheitsbilder ohne
ausreichende epidemiologische Information zur Dosis-Wirkungsbeziehung. Hierzu
heiÃ�t es (vgl. Merkblatt S. 8):
â��Diese Erkrankungen kÃ¶nnen auch durch eine berufliche Benzolexposition
verursacht und infolgedessen als BK Nr. 1318 entschÃ¤digt werden. Wegen der
schwierigen Abgrenzung der betroffenen Personengruppe ist allerdings eine
besonders hohe IntensitÃ¤t oder eine besonders lange Dauer der beruflichen
Benzolexposition gefordert. Hierzu sind in der Wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung zur
BK Nr. 1318 entsprechende Hinweise enthalten. Auch fÃ¼r diese Gruppe von
Erkrankungen ist eine differenzierte Erhebung der Arbeitsanamnese mit Zuordnung
der TÃ¤tigkeiten zu den in der Wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung spezifizierten
BelastungsintensitÃ¤ten und gegebenenfalls eine ErgÃ¤nzung durch quantitative
Informationen angezeigt. Auf jeden Fall sollte fÃ¼r Personen mit Krankheitsbildern
der Gruppe B, gegebenenfalls aber auch fÃ¼r die Gruppe A, eine Bewertung der
individuellen Expositionsbedingungen erfolgen. Zu berÃ¼cksichtigen sind z.B.
besonders intensiver Hautkontakt mit Benzol oder benzolhaltigen Gemischen,
besondere ExpositionsintensitÃ¤t im jugendlichen Alter (aufgrund
wissenschaftlicher Belege fÃ¼r eine besondere Benzolempfindlichkeit im
Kindesalter), unzulÃ¤ngliche Arbeitsschutzbedingungen sowie weitere individuelle,
auch medizinische GefÃ¤hrdungsfaktoren.â��

Wie F in seinem Gutachten ausgefÃ¼hrt hat, wird in der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung die unterschiedliche Studienlage hinsichtlich des Multiplen Myeloms
im Einzelnen dargelegt. So heiÃ�t es auf S. 59:
â��Das Multiple Myelom (MM), auch als Plasmozytom bezeichnet, nimmt eine
Sonderstellung unter den Non-Hodgkin-Lymphomen ein. Hierbei handelt es sich um
eine Tumorform, deren Zellen in enger Beziehung zum blutbildenden Knochenmark
stehen und den dort vorliegenden toxikologischen Bedingungen unterliegen; die
Krankheitserscheinungen sind dementsprechend auch in erster Linie im
Knochenmark lokalisiert. Aus den genannten toxikologisch-hÃ¤matologischen
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GrÃ¼nden kÃ¶nnte Ã¼berlegt werden, das Multiple Myelom in diese
Bewertungsgruppe des Abschnitts 3.2. einzubeziehen.
Allerdings gestaltet sich die Epidemiologie des Multiplen Myeloms wegen der
Seltenheit dieser Erkrankung und der langen Latenzzeit sehr schwierig (siehe
Abschnitt 1.3.3), zudem scheint es ethnische Unterschiede zu geben: Multiple
Myelome wurden von Hayes et al. (1997) zur Chinakohorte nicht berichtet, dagegen
zeigen die in Nordamerika durchgefÃ¼hrten Studien eine mehrfache
RisikoerhÃ¶hung an (siehe Tabelle 1). In Anbetracht der heterogenen Datenlage
wird daher auch das Multiple Myelom (Plasmozytom) im Abschnitt 3.3.
behandeltâ�¦â��

Unter Abschnitt 3.3 (S. 64) der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung heiÃ�t es weiter:
â��3.3. Definition der bestimmten Personengruppe fÃ¼r die Krankheitsbilder
â�� Non-Hodgkin-Lymphome einschlieÃ�lich Multiples Myelom, auÃ�er chronisch
lymphatischer LeukÃ¤mie (CLL)
â�� Myeloproliferative Erkrankungen gemÃ¤Ã� der WHO-Klassifikation
einschlieÃ�lich chronisch myeloischer LeukÃ¤mie (CML)
FÃ¼r diejenigen Erkrankungen des blutbildenden und lymphatischen Systems, die
aufgrund ihrer Seltenheit keine epidemiologiebasierte orientierende Quantifizierung
der fÃ¼r eine relevante RisikoerhÃ¶hung erforderlichen ExpositionsverhÃ¤ltnisse
wie bei 3.2.2. ermÃ¶glichen (â�¦), ist ausschlieÃ�lich eine einzelfallbezogene
Beurteilung der Expositionsbedingungen vorzunehmen. Eine grundsÃ¤tzliche
AnerkennungsfÃ¤higkeit als Berufskrankheit ist dabei wegen des sich auch auf
diese Erkrankungen beziehenden Nachweises der generellen Eignung von Benzol
als Ursache (siehe Abschnitt 1) zu bejahen.
Bei der Einzelfallbeurteilung ist wie folgt zu differenzieren:
Aufgrund der VulnerabilitÃ¤t und Proliferation der hÃ¤matopoetischen Stammzellen
ist davon auszugehen, dass stammzellennahe Non-Hodgkin-Lymphome (VorlÃ¤ufer-
B-Zell- und VorlÃ¤ufer-T-Zell-Lymphome gemÃ¤Ã� WHO-Klassifikation) hinsichtlich
des benzolassoziierten Erkrankungsrisikos nicht anders zu beurteilen sind als die
unter 3.2.1. behandelten LeukÃ¤mien.
FÃ¼r die Ã¼brigen der genannten Krankheitsbilder wird ungeachtet der
unzureichenden epidemiologischen Erkenntnislage beispielhaft eine ausreichende
Exposition bejaht bei einer extremen BelastungsintensitÃ¤t (siehe Abschnitt
3.2.2.1.) Ã¼ber einen Zeitraum von in der Regel zwei bis fÃ¼nf Jahren oder bei
einer hohen BelastungsintensitÃ¤t (siehe Abschnitt 3.2.2.2.) Ã¼ber einen Zeitraum
von in der Regel sechs und mehr Jahren.â��

Damit wird, wie F in seinem Gutachten zutreffend ausgefÃ¼hrt hat, letztlich als
ausreichende Benzolexposition fÃ¼r einen hinreichend wahrscheinlichen
Kausalzusammenhang mit einem Multiplen Myelom im Rahmen der
Einzelfallbeurteilung eine Exposition verlangt, die einer extremen
BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von zwei bis fÃ¼nf Jahren oder einer
hohen BelastungsintensitÃ¤t Ã¼ber einen Zeitraum von in der Regel sechs und
mehr Jahren entspricht, was einer deutlich hÃ¶heren Benzolexposition entspricht als
bei Krankheiten der Gruppe A, bei denen gemÃ¤Ã� 3.2.1 und 3.2.2 in der Regel bei
TÃ¤tigkeiten mit extremer BelastungsintensitÃ¤t bereits ein Expositionszeitraum
von einem Jahr und bei TÃ¤tigkeiten mit hoher BelastungsintensitÃ¤t ein
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Expositionszeitraum von zwei bis fÃ¼nf Jahren ausreicht.
Dabei wird selbst fÃ¼r Erkrankungen der Gruppe A, worauf F Ã¼berzeugend
hingewiesen hat, ein mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestehender
Ursachenzusammenhang mit einer beruflichen Benzolbelastung erst bei
Benzolbelastungen ab 8 ppm-Benzoljahren Gesamtbelastung angenommen.
So heiÃ�t es in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung in Abschnitt 3.2 zu
Erkrankungen der Gruppe A:
â��3.2. Spezielle Hinweise zur IntensitÃ¤t der Benzolbelastung
3.2.1. Definition der bestimmten Personengruppe fÃ¼r die Krankheitsbilder
â�� LeukÃ¤mie nach der WHO-Definition ohne chronisch myeloische LeukÃ¤mie
(CML), aber einschlieÃ�lich chronisch lymphatischer LeukÃ¤mie (CLL)
â�� plastische AnÃ¤mie
â�� myelodysplastisches Syndrom (MDS)

Als â��bestimmte Personengruppeâ��, die durch ihre Arbeit der â��besonderen
Einwirkungâ�� von Benzol in erheblich hÃ¶herem MaÃ� als die Ã¼brige
BevÃ¶lkerung ausgesetzt sind, sind Versicherte anzusehen, bei denen nach
IntensitÃ¤t und Dauer der beruflichen Benzoleinwirkung eine der unter 3.2.2.1. bis
3.2.2.3. beschriebenen Fallkonstellationen zutrifft. Liegen die dort genannten
Bedingungen vor, handelt es sich um Expositionsbedingungen, die aus
arbeitsmedizinisch-toxikologischer Sicht grundsÃ¤tzlich geeignet sind, die
Wahrscheinlichkeit eines Ursachenzusammenhangs im Einzelfall zu begrÃ¼nden.
In den FÃ¤llen, in denen gemÃ¤Ã� Unterabschnitt 3.2.2.4. die Merkmale der
geringen Belastung zutreffen, kann ebenfalls nach MaÃ�gabe der UmstÃ¤nde des
Einzelfalles eine kumulative Benzolbelastung im hohen einstelligen bzw. unteren
zweistelligen Bereich der â��ppm-Jahreâ�� bzw. â��Benzol-Jahreâ��
(TÃ¤tigkeitsdauer in Jahren x durchschnittliche arbeitstÃ¤gliche
Benzolkonzentration Ã¼ber acht Stunden in der Luft am Arbeitsplatz in ppm), d.h.
oberhalb ca. acht ppm-Jahren, erreicht werden.
In diesen FÃ¤llen ist die individuelle Benzolbelastung im Einzelfall zu prÃ¼fen; eine
Hilfestellung bieten hierzu die â��Anwendungshinweise zur retrospektiven
Beurteilung der Benzolexpositionâ��, BGIA Ringbuch Nr. 9105 (BGIA 2006).
Insbesondere zu beachten sind ein besonders intensiver Hautkontakt mit Benzol
oder benzolhaltigen Produkten, kÃ¶rperliche Arbeit mit erhÃ¶hter inhalativer
Aufnahme, juveniles Expositionsalter, hohe Belastungsspitzen und eine
ungewÃ¶hnlich lange Dauer der Einwirkung. In solchen Einzelfallen kann die
kumulative Benzolbelastung ein arbeitsmedizinisch-toxikologisch relevantes MaÃ�
betragen.
3.2.2. Beschreibung und Klassifizierung relevanter ExpositionsverhÃ¤ltnisse
Benzolbelastungen kÃ¶nnen unter bestimmten Bedingungen bÃ¶sartige
Erkrankungen des myeloischen und lymphatischen Systems verursachen.
Epidemiologische Studien weisen auf die Verursachung sowohl durch kÃ¼rzere
hohe wie auch lÃ¤nger andauernde Belastungen hin. Sie lassen aber die Ableitung
eines prÃ¤zisen Dosisgrenzwertes nicht zu (siehe Kap. 1.3.3. Epidemiologie).
Anhaltspunkte und Einzelheiten zu den Belastungen bei verschiedenen TÃ¤tigkeiten
geben die â��Anwendungshinweise zur retrospektiven Beurteilung der
Benzolexpositionâ�� (Nr. 9105) im BGIA Ringbuch Arbeitsanamnese (HVBG 2006),
wobei die Rahmenbedingungen (vgl. Vorwort) zu beachten sind. â�¦
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Die folgende AufzÃ¤hlung typischer benzolbelasteter Arbeitsbereiche und
-tÃ¤tigkeiten ist nicht abschlieÃ�end. Den in den Unterabschnitten 3.2.2.1. bis
3.2.2.3. unter BerÃ¼cksichtigung der unterschiedlichen BelastungsintensitÃ¤ten
gegebenen Hinweisen zur Mindestdauer einer solchen Einwirkung liegt jeweils eine
mindestens zu erreichende kumulative Belastungsdosis in der GrÃ¶Ã�enordnung im
hohen einstelligen bzw. unteren zweistelligen Bereich zu Grunde. Eingeflossen sind
dabei nicht allein die verfÃ¼gbaren Messdaten, sondern z.B. auch Erfahrungen
bezÃ¼glich auÃ�erordentlich schlechter arbeitshygienischer Bedingungen mit
direktem Hautkontakt oder mit messtechnisch nicht erfassbaren kurzfristigen
extrem hohen Belastungen. Auch bei geringen BelastungsintensitÃ¤ten ist eine
entsprechende Gesamtbelastung im Einzelfall erreichbar (siehe 3.1.).
Bei Arbeitsbedingungen mit fraglicher Benzoleinwirkung, welche nicht den
beispielhaft genannten und klassifizierten TÃ¤tigkeitsbereichen zugeordnet werden
kÃ¶nnen, ist anhand aller UmstÃ¤nde des Einzelfalls zu prÃ¼fen, ob ein
Ursachenzusammenhang wahrscheinlich ist.
Nachfolgend sind somit den unterschiedlichen BelastungsintensitÃ¤ten beispielhaft
TÃ¤tigkeiten zugeordnet. Hierzu ist zu beachten: Die betreffenden TÃ¤tigkeiten
kÃ¶nnen im Einzelfall der nÃ¤chsthÃ¶heren Kategorie zuzuordnen sein, wenn
regelmÃ¤Ã�ig ohne die Ã¼blichen ArbeitsschutzmaÃ�nahmen gearbeitet und
dadurch eine der nÃ¤chsthÃ¶heren Kategorie entsprechende BelastungsintensitÃ¤t
erreicht wurde. Unter solchen auÃ�ergewÃ¶hnlichen Umstanden kann zum Beispiel
bei den zu einer hohen BelastungsintensitÃ¤t genannten TÃ¤tigkeiten (3.2.2.2.)
eine Einordnung als extreme BelastungsintensitÃ¤t (3.2.2.1.) gerechtfertigt sein.
3.2.2.1. Extreme BelastungsintensitÃ¤t (ExpositionsintensitÃ¤t)
Eine Expositionszeit von in der Regel einem Jahr (Hinweis: fÃ¼r Erkrankungen der
Gruppe A) ist ausreichend; bei der Ermittlung der Expositionszeit ist die tÃ¤tigkeits-
(T) und schichtbezogene (S) Differenzierung zu beachten.
â�� offener Umschlag von Ottokraftstoffen oder hinsichtlich des Benzolgehaltes
vergleichbaren Kohlenwasserstoffgemischen auf Tankschiffen, Tank- und
Kesselwagen sowie Tankcontainern bis 1982 (S)
â�� Benzolalkylierung und Ethylbenzolherstellung in Chemiebetrieben der DDR (z.T.
bis 1990) (S)
â�� Reinigen von Gegenstanden (auch HÃ¤nde waschen) mit Ottokraftstoffen oder
hinsichtlich des Benzolgehaltes vergleichbaren Kohlenwasserstoffgemischen bis ca.
1985 (T)
â�� Spritzauftrag von benzolhaltigen Beschichtungen oder
OberflÃ¤chenbehandlungs-mitteln vor 1970 (T)
â�� Arbeiten in Teer-, Pech- und Asphaltlaboratorien (Kalt- und HeiÃ�extraktion mit
Benzol) bis 1980 (S)
â�� Reinigung von Tankanlagen fÃ¼r Ottokraftstoffe bis 1980 (T)
â�� Innenreinigung von BehÃ¤ltern fÃ¼r Benzol bzw. Ottokraftstoffen oder
hinsichtlich des Benzolgehaltes vergleichbaren Kohlenwasserstoffgemischen ohne
geeignete SchutzmaÃ�nahmen

3.2.2.2. Hohe BelastungsintensitÃ¤t
Eine Expositionszeit von in der Regel zwei bis fÃ¼nf Jahren (Hinweis: fÃ¼r
Erkrankungen der Gruppe A) ist ausreichend; bei der Ermittlung der Expositionszeit
ist die tÃ¤tigkeits- (T) und schichtbezogene (S) Differenzierung zu beachten.
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â�� Arbeiten in Nebengewinnungsanlagen der Kohlechemie (Kokerei und Gaswerk)
vor 1990 (zwei Jahre) oder vor 1999 (vier Jahre) (S)
â�� Roh- und Reinbenzolherstellung vor 1999 (vier Jahre) (S)
â�� Arbeiten in Anlagen zur Herstellung von Ethylen bis 1990 (S)
â�� Bedienen von Tanks fÃ¼r Ottokraftstoffe durch Pumpen, Peilen, Aufmischen,
Ã�ffnen von Schiebern, Tankstandsmessungen, Wartung und Ziehen von
Labormustern im Tankfeld bis 1999 (vier Jahre) (S)
â�� Warten und Instandhaltung von benzolfÃ¼hrenden Rohrleitungsteilen und
Pumpen (nicht Kfz) bis 1999 (vier Jahre) (S)
â�� Arbeiten im Kfz-Handwerk an ottokraftstofffÃ¼hrenden Teilen bis 1980 (zwei
Jahre) (T)
â�� Arbeiten im Kfz-Handwerk an Vergasern bis 1985 (zwei Jahre) (T)
â�� Arbeiten im Kfz-Handwerk an ottokraftstofffÃ¼hrenden Teilen bis 1985 (vier
Jahre) (T)
â�� Arbeiten im Kfz-Handwerk an Vergasern bis 1990 (fÃ¼nf Jahre) (T)
â�� Reinigung von Tankanlagen fÃ¼r Ottokraftstoffe bis 1990 (T)
â�� FunktionsprÃ¼fung von kraftstofffÃ¼hrenden Motorkomponenten (z.B.
Benzinpumpen) bis 1999 (T)
â�� Spritzauftrag von Beschichtungen oder OberflÃ¤chenbehandlungsmitteln vor
1970 bis 1979 (T)â��

Ebenso ergibt sich aus dem in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung erwÃ¤hnten
IFA-Ringbuch Nr. 9105 (Stand 2021), dass die Benzolkonzentration als
Schichtmittelwert oder tÃ¤tigkeitsbezogen bei TÃ¤tigkeiten mit extremer
BelastungsintensitÃ¤t regelmÃ¤Ã�ig oberhalb von 8 ppm pro Jahr liegt und bei
TÃ¤tigkeiten mit hoher BelastungsintensitÃ¤t zwischen 2 und 8 ppm pro Jahr. Denn
dort heiÃ�t es:
â��13.2.2 Belastungsgruppen
Zu 3.2.2.1 â��Extreme BelastungsintensitÃ¤tâ��
Das Kapitel 3.2.2.1 â��Extreme BelastungsintensitÃ¤tâ�� benennt beispielhaft
TÃ¤tigkeiten, bei denen nach den â��Anwendungshinweisen zur retrospektiven
Beurteilung der Benzolexpositionenâ�� die Benzolkonzentrationen als
Schichtmittelwert oder tÃ¤tigkeitsbezogen oberhalb von 8 ppm liegen.
Die erforderliche hinreichende Dosis wird in diesen FÃ¤llen beispielsweise innerhalb
eines Jahres erreicht, wenn die arbeitstÃ¤gliche Exposition gegenÃ¼ber Benzol als
Schichtmittelwert oberhalb von ca. 8 ppm liegt. Dieses Kapitel enthÃ¤lt aber zum
Teil auch TÃ¤tigkeiten, bei denen deutlich hÃ¶here Benzolkonzentrationen ermittelt
wurden. Ergeben sich im Einzelfall Hinweise, dass an einem Arbeitsplatz hÃ¶here
Konzentrationen (als Schichtmittelwert) vorgelegen haben (z. B. 50 ppm), so wird
die erforderliche kumulative Benzoldosis in einem sehr viel kÃ¼rzeren Zeitraum (z.
B. in zwei bis drei Monaten) erreicht. Ergeben die Ermittlungen eine geringere
durchschnittliche Benzolkonzentration am Arbeitsplatz (z.B. 5 ppm), so ist eine
entsprechend lÃ¤ngere Expositionszeit erforderlich (z. B. zwei Jahre).
Zu 3.2.2.2 â��Hohe BelastungsintensitÃ¤tâ�� und 3.2.2.3 â��Mittlere
BelastungsintensitÃ¤tâ��
Die Kapitel 3.2.2.2 und 3.2.2.3 benennen beispielhaft TÃ¤tigkeiten, bei denen nach
den Anwendungshinweisen die Benzolkonzentrationen als Schichtmittelwert oder
tÃ¤tigkeitsbezogen zwischen 2 bis 8 ppm â��Hohe BelastungsintensitÃ¤tâ�� und 1
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bis 2 ppm â��Mittlere BelastungsintensitÃ¤tâ�� liegen. Die hinreichende Dosis wird
bei den aufgefÃ¼hrten TÃ¤tigkeiten erreicht, wenn die in den
Anwendungshinweisen fÃ¼r einen bestimmten Zeitabschnitt angegebene
Benzolkonzentration vorliegt und die jeweils angegebene Expositionszeit (fÃ¼nf
bzw. zehn Jahre, sofern nicht kÃ¼rzere Zeiten genannt werden) erfÃ¼llt wird.
Liegen im konkreten Einzelfall die ermittelten Benzolkonzentrationen am
Arbeitsplatz hÃ¶her oder niedriger, ist eine entsprechend kÃ¼rzere oder lÃ¤ngere
Expositionszeit erforderlich, um die hinreichende Dosis zu erreichen.
AuÃ�erdem wird ausgefÃ¼hrt (13.3.4), dass bei Erkrankungen, die â�� wie das MM
â�� unter das Kapitel 3.3. der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung fallen, die
kumulative Benzoldosis zu berechnen sei; ein enger Dosisbereich kÃ¶nne in diesen
FÃ¤llen nicht genannt werden. Die unter Kapitel 3.3 der wissenschaftlichen
BegrÃ¼ndung verbal beschriebenen BelastungsintensitÃ¤ten bzw. Beispiele seien
nicht abschlieÃ�end. Eine ausreichende Exposition kÃ¶nne bei den dort
aufgefÃ¼hrten Krankheiten auch bei einer mittleren oder geringen
BelastungsintensitÃ¤t erreicht werden, wenn z. B. eine entsprechend lÃ¤ngere
Expositionsdauer vorliegt (vgl. DGUV-Rundschreiben â�� 0149/2013 vom
17.04.2013).

F hat fÃ¼r den Senat Ã¼berzeugend dargelegt, dass auch unter BerÃ¼cksichtigung
neuerer Erkenntnisse und Studien, einschlieÃ�lich der von H1 genannten
Publikationen, keine neuen wissenschaftlich belastbaren Hinweise zur erforderlichen
Mindestdosis von Benzol fÃ¼r das Entstehen eines MM vorliegen, die zu einer
Neubewertung der in der wissenschaftlichen BegrÃ¼ndung erlÃ¤uterten Expositions-
Risiko-Beziehung fÃ¼hren. Eine Ã�nderung der herrschenden wissenschaftlichen
Lehrmeinung hat F somit verneint. Insbesondere hat er Ã¼berzeugend
herausgearbeitet, dass aus der von H1 genannten Studie von 2015 mit 24.917
mÃ¤nnlichen norwegischen Arbeitern auf einer Ã�lbohrinsel (Stenehjem u.a.,
â��Benzene exposure and risk of lymphohaematopoietic cancers in 25.000 offshore
oil industry workersâ��, BJC 2015), in Kenntnis der gesamten wissenschaftlichen
Literatur keine wissenschaftlich belastbaren, allgemeingÃ¼ltigen Kenntnisse fÃ¼r
eine Dosis-Risiko-Beziehung abgeleitet werden kÃ¶nnten. Zum einen lag das dort
ermittelte Risiko fÃ¼r ein MM zwischen â��keine RisikoerhÃ¶hungâ�� und einer
10-fachen RisikoerhÃ¶hung. Zum anderen ist dieses Risiko an nur wenigen
ErkrankungsfÃ¤llen abgeleitet worden. Die Studie nennt lediglich 17 an MM
erkrankte Personen, wobei 4 von ihnen keiner Benzolexposition ausgesetzt waren.

Der Senat hat keine Bedenken, sich den AusfÃ¼hrungen von F anzuschlieÃ�en. Als
Mitglied des Ã�SVB, der als internes weisungsunabhÃ¤ngiges Beratungsgremium
das Bundesministerium fÃ¼r Arbeit und Soziales in medizinisch-wissenschaftlichen
Fragen bei seiner Entscheidungsfindung unterstÃ¼tzt, ist F in besonderem MaÃ�e
fÃ¼r die Beantwortung der anspruchsvollen streitgegenstÃ¤ndlichen Fragestellung
qualifiziert.

Vor diesem Hintergrund kommt angesichts der niedrigen beruflichen
Benzolbelastung des KlÃ¤gers keine Anerkennung der BK Nr. 1318 in Betracht, wie
F Ã¼berzeugend dargelegt hat.
Denn die BelastungsintensitÃ¤t mit Benzol liegt beim KlÃ¤ger weit unterhalb einer
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Gesamtbelastung von 8 ppm-Benzoljahren als Wert, der selbst fÃ¼r einen
Ursachenzusammenhang zwischen Benzolbelastung und einer Erkrankung der
Gruppe A erwartet wird. Damit ist die Benzolbelastung erst recht viel zu gering, um
im Einzelfall eine wesentliche (Mit-)
Ursache der Benzolbelastung fÃ¼r das MM als einer Erkrankung der Gruppe B
hinreichend wahrscheinlich zu machen.

Der Senat gelangt unter kritischer WÃ¼rdigung der Berechnungen des
PrÃ¤ventionsdienstes der Beklagten und der Angaben des KlÃ¤gers zu der
Ã�berzeugung, dass der KlÃ¤ger einer beruflichen Gesamt-Benzolexposition von
deutlich unter 3 ppm-Benzoljahren ausgesetzt war, wobei spÃ¤testens fÃ¼r die
BeschÃ¤ftigungen ab 14.04.1986 keine beruflichen Benzolbelastungen mehr zu
ermitteln bzw. zu errechnen sind, insbesondere nicht fÃ¼r die TÃ¤tigkeiten bei der
Fa. V.

Vorab ist zur Expositionsermittlung Folgendes festzuhalten:
Im Rahmen der BK Nr. 1318 sind, wie F Ã¼berzeugend dargelegt hat, nur
Belastungen mit Benzol relevant, nicht dagegen sogenannte Benzolhomologe wie
Toluol, Xylole, Ethylbenzol oder andere LÃ¶semittel, die nach aktuellem Stand der
wissenschaftlichen Literatur nicht das Potential haben, bÃ¶sartige Erkrankungen
des blutbildenden Systems hervorzurufen. Das gilt auch fÃ¼r das laut Datenblatt im
HÃ¤rter 933 rapid der Fa. K und W enthaltene Chlorbenzol.

MaÃ�geblich fÃ¼r Benzolbelastungen im Rahmen der TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers
waren, wie G Ã¼berzeugend dargelegt hat, nicht die verwendeten (nahezu
benzolfreien) pastÃ¶sen Druckfarben, die benzolfreien Siebdruckfarben, die vom
KlÃ¤ger selbst angesetzten (benzolfreien) Filme und Entwickler, die (benzolfreien)
Filmreiniger und Montagekleber, sondern vor allem Reinigungsmittel in Form von
Spezialbenzin. Das daneben als Walzenwaschmittel verwendete Testbenzin war
dagegen, wegen des hÃ¶heren Siedepunktes, herstellungsbedingt nahezu
benzolfrei und auch die zur Reinigung angetrockneter Verschmutzungen
eingesetzten FarblÃ¶ser und Farbfresser waren benzolfrei.

Gerade fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung bei der Fa. V ab 01.03.1989, die der KlÃ¤ger
subjektiv als besonders schadstoffbelastet empfunden zu haben scheint, ist keine
Benzolbelastung im Vollbeweis nachgewiesen und nicht einmal wahrscheinlich.
Denn wie G Ã¼berzeugend dargelegt hat, erfolgte das dort durchgefÃ¼hrte
Siebdruckverfahren mit wÃ¤ssrigen, gerade kein Benzol enthaltenden Farben und
verwendet wurden dementsprechend auch keine Benzol enthaltenden LÃ¶sungs-
bzw. Reinigungsmittel. Auch haben die dort verwendeten Mittel wie Kleber oder
HÃ¤rter kein Benzol enthalten. Weder die Produkte der Firma K und W noch die â��
laut KlÃ¤ger bei der Fa. V vorwiegend verwendeten â�� Produkte der Firma S1
enthalten nach den vorliegenden SicherheitsdatenblÃ¤ttern Benzol. Zudem haben
weder durchgefÃ¼hrte Messungen im Rahmen der Gewerbeaufsicht Hinweise auf
eine Benzolbelastung bei der Fa. V ergeben noch liegen fÃ¼r eine Benzolbelastung
sprechende Blutwerte des KlÃ¤gers vor.

AuÃ�erdem ist zu berÃ¼cksichtigen, dass der Benzolanteil der im Buch- und
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Offsetdruck verwendeten Spezialbenzine seit den 1950er Jahren stetig verringert
wurde; er betrug ab 1970 noch 0,2%, ab 1975 0,1%, ab 1980 0,01% und ab 1985
nur noch 0,001%. Die entsprechenden AusfÃ¼hrungen des G decken sich mit denen
des IFA-Ringbuchs 9105 unter Punkt 12.9 und 7.6.2.
Daraus erklÃ¤rt sich schlÃ¼ssig, dass sich ab 1985 bzw. spÃ¤testens nach Ende der
BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers bei der Fa. S Druck GmbH (11.04.1986) keine
Benzolbelastung des KlÃ¤gers mehr errechnen lÃ¤sst. Dies zeigen die
Berechnungen des PrÃ¤ventionsdienstes vom 23.04.2019 und vom 28.09.2021
(Rechnung 2), in denen zwei Stunden arbeitstÃ¤gliche Reinigungsarbeiten mit
benzolhaltigem Benzin zuzÃ¼glich Hintergrundbelastung fÃ¼r die TÃ¤tigkeiten in
den Firmen H Druck und B angesetzt worden sind.

Selbst wenn man in der Worst-Case-Berechnung (Rechnung 2) des
PrÃ¤ventionsdienstes vom 28.09.2021 180 statt 200 Arbeitsschichten pro Jahr fÃ¼r
die Lehrzeit berÃ¼cksichtigt (Folge: 1,5 ppm-Benzoljahre) und fÃ¼r die
BeschÃ¤ftigung in den Firmen H Druck und B zwei Stunden tÃ¤glich an
Reinigungsarbeiten zuzÃ¼glich Hintergrundbelastung ansetzt (Folge: 0 ppm-
Benzoljahre), wÃ¼rde sich die Worst-Case-SchÃ¤tzung der Gesamt-
Benzolexposition insgesamt nur um 0,1 ppm-Benzoljahre erhÃ¶hen, auf insgesamt
2,3 ppm-Benzoljahre.

Dabei hat der PrÃ¤ventionsdienst der Beklagten in der Worst-Case-SchÃ¤tzung
bereits nicht nachgewiesene und nicht nachweisbare Angaben des KlÃ¤gers
berÃ¼cksichtigt. So hat er in Ã�bereinstimmung mit den Angaben des KlÃ¤gers
sowohl die inhalative als auch die dermale Belastung ohne Nutzung von
Handschuhen und neben der Benzolbelastung durch eigene Reinigungsarbeiten die
Hintergrundbelastung durch die Umgebung berÃ¼cksichtigt. Ferner hat G
dargelegt, dass er LÃ¼ftungsverhÃ¤ltnisse bei Ã¼blicherweise geschlossenen
Fenstern und ohne technische LÃ¼ftungsanlagen zu Grunde gelegt hat.
Vor allem sind in dieser Rechnung 2 sehr hohe Anteile der Arbeitszeit fÃ¼r
Reinigungsarbeiten angesetzt, nÃ¤mlich in HÃ¶he von 6 Stunden pro Arbeitstag in
den ersten beiden Lehrjahren und von 5 Stunden pro Tag im dritten Lehrjahr. Ferner
wurden fÃ¼r die Zeit nach Abschluss der Lehre bei der Fa. M entsprechend den
Angaben des KlÃ¤gers im ErÃ¶rterungstermin vor dem LSG regelmÃ¤Ã�ig 45
Wochenstunden statt der laut KlÃ¤ger vereinbarten Wochenarbeitszeit von 37,5
Stunden angesetzt, mit einem Anteil von 4 Stunden arbeitstÃ¤glich fÃ¼r
Reinigungsarbeiten. Belege fÃ¼r regelmÃ¤Ã�ige Ã�berstunden in diesem AusmaÃ�
liegen allerdings nicht vor.

Letztlich erscheint es dem Senat nicht realistisch, dass der KlÃ¤ger wÃ¤hrend der
ersten zwei Lehrjahre tÃ¤glich 6 Stunden und im dritten Lehrjahr 5 Stunden pro
Arbeitsschicht mit benzolhaltigen Reinigungsmitteln gearbeitet haben soll,
insbesondere angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben eines
Druckerlehrlings und der verschiedenen Bereiche einer ordnungsgemÃ¤Ã�en
Ausbildung. Hinzu kommt, dass teils bei Reinigungsmitteln auch benzolfreie Mittel
zum Einsatz kamen.
Das spricht aber erst recht gegen eine im Vollbeweis nachgewiesene ausreichende
Benzolexposition.
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Weitere Ermittlungen von Amts wegen waren fÃ¼r die Entscheidungsfindung des
Senats nicht erforderlich. Angesichts des klaren, vollstÃ¤ndigen und
Ã¼berzeugenden Gutachtens des F bestand aus Sicht des Senats kein
ErlÃ¤uterungsbedarf durch diesen und auch der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte hat im
Termin am 04.01.2023 keine diesbezÃ¼glichen AntrÃ¤ge mehr gestellt.
Dem Antrag des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am
04.01.2023, den SachverstÃ¤ndigen H1 mÃ¼ndlich zur ErlÃ¤uterung seines
Gutachtens zu hÃ¶ren, war nicht stattzugeben. GemÃ¤Ã� Â§ 118 Abs. 1 Satz 1
i.V.m. Â§ 411 Abs. 3 ZPO kann das Gericht das Erscheinen eines SachverstÃ¤ndigen
zur ErlÃ¤uterung seines schriftlichen Gutachtens anordnen oder es kann eine
schriftliche ErlÃ¤uterung oder ErgÃ¤nzung des Gutachtens durch den
SachverstÃ¤ndigen einholen. Ob dies geschieht, liegt grundsÃ¤tzlich im Ermessen
des Gerichts (vgl. hierzu Keller, in: Meyer-Ladewig / Keller / Leitherer / A.t,
Kommentar zum SGG, 13. Auflage 2020, zu Â§ 118 Rn. 12 c). Ebenso liegt es im
Ermessen des Gerichts, ob die ErlÃ¤uterung bzw. ErgÃ¤nzung des Gutachtens
mÃ¼ndlich oder schriftlich erfolgt (Auswahlermessen; vgl. Pitz, in: Juris-
Praxiskommentar, Stand 05.07.2022, zu Â§ 118 Rn. 2). Das Gericht war dem Antrag
des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten mit Anforderung einer ergÃ¤nzenden schriftlichen
Stellungnahme des H1 mit Schreiben vom 25.01.2022 nachgekommen. Daraufhin
hatte H1 hinsichtlich der sein Fachgebiet HÃ¤matologie bzw. Onkologie
betreffenden Beweisfragen ausdrÃ¼cklich auf sein Gutachten verwiesen und ferner
mitgeteilt, dass die Beweisfragen im Ã�brigen â�� nÃ¤mlich die vertiefte
Beurteilung eines kausalen Zusammenhangs zwischen Benzolexposition und
Entwicklung eines MM sowie die Anwendung dieser Ergebnisse und publizierten
Daten auf den gegenstÃ¤ndlichen Fall â�� auÃ�erhalb seiner Fachkompetenz
liegen, dass er also Ã¼ber sein Gutachten hinaus keine weitergehenden
sachverstÃ¤ndigen ErlÃ¤uterungen zur Frage der KausalitÃ¤t zu geben vermag.
Daher hat der Senat keinen Anlass zur Ladung des H1 zur mÃ¼ndlichen
ErlÃ¤uterung der gutachterlichen Bewertung des Kausalzusammenhangs gesehen,
zumal Fragen, die nach eigener Aussage des SachverstÃ¤ndigen auÃ�erhalb seines
Fachgebietes liegen, nicht sachdienlich sind (vgl. Keller a.a.O., Rn. 12 f). AuÃ�erdem
hat der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte nach Mitteilung der Entbindung des
SachverstÃ¤ndigen H1 von der Abgabe einer weiteren Stellungnahme, wobei die
GrÃ¼nde (auch hinsichtlich einer mÃ¼ndlichen Stellungnahme) im gerichtlichem
Schreiben vom 27.04.2022 erlÃ¤utert worden waren, erst in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung â�� und damit verspÃ¤tet â�� neuen Antrag auf Ladung des H1 zur
mÃ¼ndlichen AnhÃ¶rung gestellt. Soweit der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte nach Erhalt
der Ladungen zur mÃ¼ndlichen Verhandlung Antrag auf Ladung eines
SachverstÃ¤ndigen zum Termin gestellt hatte, betraf dies ausschlieÃ�lich F und
gerade nicht H1.

Dem in der mÃ¼ndlichen Verhandlung gestellten Antrag des
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten auf EinrÃ¤umung einer â��Schriftsatzfristâ�� fÃ¼r eine
Ã�uÃ�erung zur ZustÃ¤ndigkeitsproblematik innerhalb der Beklagten â��
ZustÃ¤ndigkeit des GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers statt des Rentenausschusses â�� und dem
darin sinngemÃ¤Ã� enthaltenen Antrag auf Vertagung der mÃ¼ndlichen
Verhandlung, jeweils sinngemÃ¤Ã� gestellt fÃ¼r den Fall, dass der Senat dem
klÃ¤gerischen Sachantrag in der Hauptsache nicht folgt, hat der Senat nicht
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stattgegeben.
Regelungen zu Schriftsatzfristen der Zivilprozessordnung (ZPO), u.a. Â§ 283 ZPO,
sind im sozialgerichtlichen Verfahren nicht anwendbar (vgl. A.t, in: Meyer-
Ladewig/Keller/ Leitherer / A.t, Kommentar zum SGG, 13. Auflage, zu Â§ 108 Rn. 2).
Im Ã�brigen war der rechtliche Hinweis des Vorsitzenden kein Vorbringen â�� also
keine Tatsachenbehauptung â�� des Gegners, wie es Â§ 283 ZPO voraussetzt (vgl.
Baudewin, in: Kern/Diehm, Kommentar zur ZPO, 2. Auflage 2020, zu Â§ 283 Rn. 5;
Greger, in ZÃ¶ller, Kommentar zur ZPO, 34. Auflage 2022, zu Â§ 283 Rn. 2a)
Dem sinngemÃ¤Ã� enthaltenen Antrag auf Vertagung der mÃ¼ndlichen
Verhandlung (Â§ 202 Satz 1 SGG i.V.m. Â§ 227 ZPO) war nach Ã�berzeugung des
Senats nicht stattzugeben mangels eines erheblichen Grundes. Dass der
Rentenausschuss die Anerkennung der BK Nr. 1318 abgelehnt hatte, ergab sich
ohne Weiteres aus dem Bescheid. Dass fÃ¼r eine solche Entscheidung nicht der
Rentenausschuss, sondern der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zustÃ¤ndig war, war angesichts
der eindeutigen hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung des BSG seit
VerÃ¶ffentlichung der UrteilungsgrÃ¼nde des BSG-Urteils vom 30.01.2020 (B 2 U
2/18 R) geklÃ¤rt und lange vor der mÃ¼ndlichen Verhandlung bekannt.
Der Hinweis des Vorsitzenden betraf mithin keinen neuen Sachverhalt, sondern eine
reine Rechtsfrage. Von einem anwaltlichen BevollmÃ¤chtigten darf jedoch erwartet
werden, dass er sich Ã¼ber einschlÃ¤gige Rechtsprechung, die von Bedeutung
fÃ¼r die von ihm Ã¼bernommenen Verfahren ist, auf dem Laufenden hÃ¤lt bzw.
sich in Vorbereitung eines Termins zur mÃ¼ndlichen Verhandlung darÃ¼ber
informiert, so dass es ihm verwehrt ist, sich auf Unkenntnis zu berufen. Vor allem
aber ist von rechtskundigen BevollmÃ¤chtigten in aller Regel zu verlangen, dass sie
sich in der mÃ¼ndlichen Verhandlung auch auf neue rechtliche Gesichtspunkte
einstellen kÃ¶nnen (vgl. Wf-Dellen in: Fichte/JÃ¼ttner, Kommentar zum SGG, 3.
Auflage 2020, zu Â§ 62 SGG Rn. 27), zumal die mÃ¼ndliche Verhandlung gerade
der ErÃ¶rterung der Rechtslage dient.
Selbst wenn man einen Anspruch auf Vertagung fÃ¼r einen rechtskundigen
BevollmÃ¤chtigten fÃ¼r eine Stellungnahme zu Rechtsfragen, deren Bewertung â��
wie hier â�� keine weiteren tatsÃ¤chlichen Ermittlungen oder Tatsachenkenntnisse
erfordern, nicht generell fÃ¼r ausgeschlossen halten sollte, mÃ¼sste dann aber im
konkreten Einzelfall ein erheblicher Grund vorliegen (vgl. BSG, Urteil vom
12.04.2000 â�� B 9 VH 1/99 R). Ein solcher ist weder vom
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten dargetan worden noch ist dieser ersichtlich. Im Raum
steht die fÃ¼r einen Rechtskundigen durchaus alltÃ¤gliche Frage, welche
Konsequenzen sich aus einem VerstoÃ� gegen die innerbehÃ¶rdliche
ZustÃ¤ndigkeit ergeben. Insofern ist dem Senat nicht verstÃ¤ndlich, weshalb fÃ¼r
den rechtskundigen KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten nicht ohne weiteres noch in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung eine rechtliche Positionierung mÃ¶glich war.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 SGG sind weder
vorgetragen noch ersichtlich.

Â 

                            45 / 46

https://dejure.org/gesetze/ZPO/283.html
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https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%202%20U%202/18%20R
https://dejure.org/gesetze/SGG/62.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%209%20VH%201/99%20R
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
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